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1    Rechtsgrundlagen  
    

1.1  Baugesetzbuch 
 

 (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.06.2013 
(BGBl. I S. 1548) 

    

1.2  Baunutzungsverordnung  (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 
(BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.06.2013 
(BGBl. I S. 1548) 

    

1.3  Planzeichenverordnung  (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509); 
die im nachfolgenden Text zitierten Nummern beziehen sich auf 
den Anhang zur PlanZV 

    

1.4  Landesbauordnung für 
Baden-Württemberg 

 (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. S. 416), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.12.2013 (GBl. S. 389) 

    

1.5  Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg 

 (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. BW S. 581, ber. 
S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.04.2013 (GBl. 
S. 55) 

    

1.6  Bundesnaturschutzgesetz   (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.08.2013 (BGBl. I S. 3154) 

    

1.7  Naturschutzgesetz Ba-
den-Württemberg 

 (NatSchG Baden-Württemberg) vom 13.12.2005 (GBl. S. 745, 
ber. 2006 S. 319), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
03.12.2013 (GBl. S. 449) 
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2    Planungsrechtliche Festsetzungen mit Zeichener-
klärung 

    

2.1    Gewerbegebiet  
Die Nutzungen nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO (Tankstellen) sind 
nicht zulässig (§ 1 Abs. 5 BauNVO).  
Die Nutzungen nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO (Vergnügungsstät-
ten) werden nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (§ 1 Abs. 6 
Nr. 1 BauNVO). 
Werbeanlagen, die nicht an der Stätte der Leistung errichtet wer-
den und somit eine eigenständige gewerbliche Hauptnutzung im 
Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO darstellen, sind nicht zulässig 
(§ 1 Abs. 9 BauNVO). 
Einzelhandelsbetriebe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO sind 
nicht zulässig. Unabhängig hiervon ist Einzelhandel zulässig, so-
weit das angebotene Sortiment aus eigener Herstellung stammt, 
im Wege der handwerklichen Leistungen verbraucht, eingebaut 
oder auf andere Weise weiterverarbeitet wird und soweit die Ein-
zelhandelsnutzung der übrigen betrieblichen Nutzung untergeord-
net bleibt. (§ 1 Abs. 5, 9 BauNVO).  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 8 BauNVO; Nr. 1.3.1. PlanZV; siehe Ty-
penschablone) 

    

2.2  GRZ .... 
 

 Grundflächenzahl als Höchstmaß  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 Abs. 1 BauN-
VO; Nr. 2.5. PlanZV; siehe Typenschablone) 

    

2.3  H .... m ü. NN 
 

 Höhe (Gesamthöhe) des Hauptgebäudes über NN als 
Höchstmaß; die Höhe sämtlicher Bauteile des Hauptgebäudes so-
wie von Kränen und Krananlagen (mit Ausnahme von untergeord-
neten Bauteilen wie z.B. Antennen, Schornsteinen, Aufzugsaufbau-
ten, etc.) darf an keiner Stelle den festgesetzten Wert überschrei-
ten.  
Bei Gebäuden, die im Umgriff von zwei unterschiedlichen Festset-
zungen zur Höhe des Hauptgebäudes liegen, ist eine "effektive Ge-

GE 
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samthöhe des Hauptgebäudes" entsprechend den Anteilen des 
Hauptgebäudes (Grundflächen im Sinne des § 16 BauNVO), die in 
dem jeweiligen Bereich liegen, durch lineare Interpolation zu er-
mitteln. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.8. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.4  Höhe von Werbeanlagen  Die Höhe von Werbeanlagen innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksfläche darf die dort festgesetzte Höhe (Gesamthöhe) von Ge-
bäuden und baulichen Anlagen nicht überschreiten.  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 BauNVO)  

    

2.5  a  Abweichende Bauweise; sie modifiziert die offene Bauweise wie 
folgt: Die Länge von Hauptgebäuden darf max. 80,00 m betragen 
(jegliche Richtung).  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 4 BauNVO; siehe Typenschab-
lone)  

    

2.6    Baugrenze 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 23 Abs. 1 u. 3 BauNVO; Nr. 3.5. 
PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.7    Erweiterte Baugrenze 1  
Wenn der Umstand eintritt, dass die im Geltungsbereich festge-
setzten Hauptversorgungsleitungen unterirdisch (hier: 
20-kV-Erdkabel und Telekommunikationsleitung) vollständig be-
seitigt oder außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen (Bau-
grenze sowie erweiterte Baugrenze 1) verlegt worden sind, entfal-
len die Festsetzungen der Hauptversorgungsleitungen unterirdisch 
zum 20-kV-Erdkabel und der Telekommunikationsleitung sowie 
der entsprechenden Schutzstreifen im Bereich der erweiterten Bau-
grenze 1. Dann gilt die erweiterte Baugrenze 1. Die bis zu diesem 
Zeitpunkt geltenden Baugrenzen, die parallel des festgesetzten 
Leitungsrechtes 3 verlaufen, entfallen.  
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(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB in Verbindung mit § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB; 
siehe Planzeichnung) 

    

2.8    Erweiterte Baugrenze 2  
Wenn der Umstand eintritt, dass die im Geltungsbereich liegenden 
Kanäle (hier: Regen- und Mischwasserkanal) und die festgesetzte 
Versorgungsleitung unterirdisch (hier: Erdgasleitung) vollständig 
beseitigt oder außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
(Baugrenze sowie erweiterte Baugrenze 2) verlegt worden sind, 
entfällt die Festsetzung der Versorgungsleitung unterirdisch zur 
Erdgasleitung sowie der entsprechenden Schutzstreifen im Bereich 
der erweiterten Baugrenze 2. Dann gilt die erweiterte Baugrenze 2. 
Die bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Baugrenzen, die parallel 
entlang des festgesetzten Leitungsrechtes 2 verlaufen, entfallen.  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB in Verbindung mit § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB; 
siehe Planzeichnung) 

    

2.9  Nebenanlagen und sons-
tige bauliche Anlagen  

 In dem Baugebiet sind Garagen und die gemäß § 14 Abs. 1 
BauNVO zulässigen Nebenanlagen (auch Werbeanlagen) nur in-
nerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Nicht  
überdachte Stellplätze und die gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO zuläs-
sigen Nebenanlagen sind auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig.  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12, 14 u. 23 BauNVO) 

    

2.10    Verkehrsflächen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.1. PlanZV; siehe Planzeichnung)  

    

2.11    Straßenbegrenzungslinie mit Bemaßung für das Regelprofil; 
äußere Umgrenzung aller Verkehrsflächen (Bemaßung beispielhaft 
aus der Planzeichnung)  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    
    

6,00 
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2.12    Versorgungsanlagen für Elektrizität; hier Trafostation  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB; Nr. 7. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.13    Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhal-
ten sind; innerhalb der Flächen sind keine baulichen Anlagen und 
keine Einrichtungen zulässig. Zulässig sind ausschließlich folgende 
Nutzungen: 
�� befestigte Zufahrt 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB; Nr. 15.8. PlanZV; siehe Planzeichnung) 
    

2.14    Sichtflächen für den fließenden Verkehr; innerhalb der Fläche 
muss eine uneingeschränkte Sicht jeweils zwischen 0,80 m und 
2,50 m über Fahrbahn-Oberkante gewährleistet sein. Einzelne 
Bäume (Hochstämme mit Ast-Ansatz über 2,80 m) sind zulässig. 
Die Bemaßung bezieht sich auf die Schenkel-Längen in Metern (ab 
Einmündungsachse bzw. Fahrbahnrand, Bemaßung beispielhaft 
aus der Planzeichnung). 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB; siehe Planzeichnung) 

    

2.15   
 

 
20-kV-Erdkabel 

 Haupt-Versorgungsleitungen unterirdisch, hier 20-kV-Erdkabel 
der EnBW mit der Festsetzung eines Leitungsrechtes zu Gunsten 
des Versorgungsträgers mit entsprechendem Schutzstreifen; inner-
halb des Schutzstreifens sind unzulässig:  
�� bauliche Anlagen (z.B. auch Dauerstellplätze) und Fundamente 
�� über die Bodenarbeiten der landwirtschaftlichen Nutzung hin-

aus gehende Erdarbeiten 
�� Anpflanzen von Bäumen und tief wurzelnden Sträuchern 
�� dauerhafte Lagerung 
�� Lagerung schwer transportabler Materialien 
�� sonstige Einwirkungen, die den Betrieb oder die Sicherheit der 

Leitung beeinträchtigen können 

Wenn die Festsetzung zur Erweiterten Baugrenze 1 (Ziffer 2.7) in 

    keine baulichen  
    Anlagen 

50 
 

3 

1,0
0 

1,0
0 
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Kraft tritt, entfällt diese Festsetzung zu den Hauptversorgungslei-
tungen unterirdisch (hier: 20-kV-Erdkabel) mit Festsetzung eines 
Leitungsrechtes und mit entsprechendem Schutzstreifen. Die Fest-
setzung zur Hauptversorgungsleitung unterirdisch (hier: 
20-kV-Erdkabel) im Bereich der öffentlichen Verkehrsfläche bleibt 
davon unbenommen.  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13, 21 u. 25 BauGB in Verbindung mit § 9 Abs. 2 
Nr. 2 BauGB; Nr. 8. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.16   
20-kV-Erdkabel 

 Haupt-Versorgungsleitungen unterirdisch, hier 20-kV-Erdkabel 
der EnBW. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13, 21 u. 25 BauGB; Nr. 8. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung) 

    

2.17   
Erdgasleitung 

 Haupt-Versorgungsleitungen unterirdisch, hier Gasmitteldruck-
leitung der TWS Netz GmbH.  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13, 21 u. 25 BauGB; Nr. 8. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung) 

    

2.18   
 

 
Telekommunikationleitung 

 Haupt-Versorgungsleitungen unterirdisch, hier Ortskabel der 
Deutschen Telekom mit der Festsetzung eines Leitungsrechtes zu 
Gunsten des Versorgungsträgers mit entsprechendem Schutzstrei-
fen; innerhalb des Schutzstreifens sind unzulässig: 
�� bauliche Anlagen (z.B. auch Dauerstellplätze) und Fundamente 
�� über die Bodenarbeiten der landwirtschaftlichen Nutzung hin-

aus gehende Erdarbeiten 
�� Anpflanzen von Bäumen und tief wurzelnden Sträuchern 
�� dauerhafte Lagerung 
�� Lagerung schwer transportabler Materialien 
�� sonstige Einwirkungen, die den Betrieb oder die Sicherheit der 

Leitung beeinträchtigen können 

Wenn die Festsetzung zur Erweiterten Baugrenze 1 (Ziffer 2.7) in 
Kraft tritt, entfällt diese Festsetzung zu den Hauptversorgungslei-

1,0
0 

1,0
0 
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tungen unterirdisch (hier: Ortskabel der Deutschen Telekom) mit 
Festsetzung eines Leitungsrechtes und mit entsprechendem 
Schutzstreifen.  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13, 21 u. 25 BauGB in Verbindung mit § 9 Abs. 2 
Nr. 2 BauGB; Nr. 8. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.19   
 

 
Erdgasleitung 

 Versorgungsleitungen unterirdisch, hier Erdgasleitung der TWS 
Netz GmbH mit der Festsetzung eines Leitungsrechtes zu Gunsten 
des Versorgungsträgers mit entsprechendem Schutzstreifen; inner-
halb des Schutzstreifens sind unzulässig: 
�� bauliche Anlagen (z.B. auch Dauerstellplätze) und Fundamente 
�� über die Bodenarbeiten der landwirtschaftlichen Nutzung hin-

aus gehende Erdarbeiten 
�� Anpflanzen von Bäumen und tief wurzelnden Sträuchern 
�� dauerhafte Lagerung 
�� Lagerung schwer transportabler Materialien 
�� sonstige Einwirkungen, die den Betrieb oder die Sicherheit der 

Leitung beeinträchtigen können 

Wenn die Festsetzung zur Erweiterten Baugrenze 2 (Ziffer 2.8) in 
Kraft tritt, entfällt diese Festsetzung zu den Versorgungsleitungen 
unterirdisch (Erdgasleitung) mit Festsetzung eines Leitungsrechtes 
und mit entsprechendem Schutzstreifen.  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13, 21 u. 25 BauGB in Verbindung mit § 9 Abs. 2 
Nr. 2 BauGB; Nr. 8. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.20  Unterirdische Bauweise 
von Niederspannungslei-
tungen 

 Niederspannungsleitungen sind ausschließlich in unterirdischer 
Bauweise zulässig.  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 

    

2.21  Beseitigung von Nieder-
schlagswasser in dem 
Baugebiet (Dachflächen)  

 In dem Baugebiet ist Niederschlagswasser, das über die Dachflä-
chen anfällt, über die bestehenden Gräben in das Retentionsfilter-
becken einzuleiten. Die Versickerung von Regenwasser über Si-
ckerschächte ist nicht zulässig. Die Ableitung in das Kanalnetz ist 

 
1,0

0 
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 auf das unumgängliche Maß zu beschränken.  
(§ 9 Abs. 1 Nrn. 14 BauGB) 

    
2.22  Beseitigung von Nieder-

schlagswasser in dem 
Baugebiet (Straßen- und 
Hofflächen)  
 

 Niederschlagswasser, das auf öffentlichen Verkehrsflächen sowie 
privaten Hofflächen anfällt, ist in die Mischwasserkanalisation ab-
zuleiten. Die Ableitung von Quellwasser innerhalb des Baugebietes 
(Baugrundstücke) in die Mischwasserkanalisation ist unzulässig. 
Dies gilt auch für Überläufe von Anlagen zur Regenwassernutzung 
(so genannte Zisternen) ohne Zwangs-Entleerung und für Draina-
gen jeder Art.  
Niederschlagswasser, das verunreinigt ist, darf nicht in die Regen-
wasserkanalisation bzw. das Retentionsbecken abgeleitet werden.  
(§ 9 Abs. 1 Nrn. 14 BauGB) 

    

2.23    Retentionsbereich (Bestand) 
In dem Bereich ist Regenwasser zurück zu halten und so weit dies 
die Bodenbeschaffenheit zulässt über die belebte Bodenzone zu 
versickern. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB; Nr. 10.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.24    Öffentliche Grünfläche als Gebietseingrünung  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB; Nr. 9. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.25    Flächen für Aufschüttungen; in dem gekennzeichneten Bereich 
beträgt die maximal zulässige Gesamthöhe von Aufschüttungen 
1,50 m über dem darunterliegenden natürlichen Gelände.  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 17 in Verbindung mit Nr. 24 BauGB; Nr. 11.1 
PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.26    Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft; Aus-
gleichsfläche/Ausgleichsmaßnahme der 4. Änderung des Be-
bauungsplanes "Gewerbegebiet Mehlis"; 

Öffentliche Grünfläche 

R 
71
1 
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Die Extensivwiese sowie die Gehölze sind zu erhalten, zu pflegen 
und zu entwickeln. Im nördlichen Bereich ist gemäß der plan-
zeichnerischen Festsetzung eine Feldhecke anzulegen. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB in Verbindung mit § 9 Abs. 1a Satz 1 
BauGB; Nr. 13.1. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.27  Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur und 
Landschaft 
 

 Die Außenbeleuchtung einschließlich der Beleuchtung von Werbe-
anlagen muss im gesamten Geltungsbereich so gewählt sein, dass 
keine schädlichen Lichtemissionen in Richtung des FFH-Gebietes 
"Schussenbecken und Schmalegger Tobel" westlich, nordwestlich 
und nördlich des Plangebietes gelangen. Für die Außenbeleuch-
tung sind nur mit Lichtstrahl nach unten gerichtete, vollständig in-
sektendicht eingekofferte (staubdichte) LED-Lampen bzw. nach 
dem Stand der Technik vergleichbar insektenschonende Lampen-
typen zulässig. Die Lichtmasten dürfen eine Höhe von maximal 
8,00 m nicht überschreiten.  
Der Einsatz von Skybeamern, blinkende, wechselnd farbige Anzei-
gen sowie die flächenhafte Beleuchtung der Fassaden sind nicht 
zulässig. 
Es sind ausschließlich Photovoltaik-Module zulässig, die weniger 
als 8 % polarisiertes Licht reflektieren (je Solarglasseite 4 %). 
Die Maßnahmen bzw. Vorschriften sind im gesamten Geltungsbe-
reich durchzuführen bzw. zu beachten. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    

2.28  Boden- und Grundwas-
serschutz 
 

 Für alle baukonstruktiven Elemente, die großflächig mit Nieder-
schlagswasser in Berührung kommen (z.B. Dachdeckungen, jedoch 
nicht Rinnen, Fallrohre, Geländer etc.) sind Oberflächen aus Zink, 
Titan-Zink, Kupfer oder Blei unzulässig, sofern diese Oberflächen 
nicht mit geeigneten anderen Materialien (z.B. Kunststoff-
Beschichtung) dauerhaft gegen Niederschlagswasser abgeschirmt 
werden. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    

2.29  Bodenbeläge in dem  In dem Baugebiet (private Grundstücke) sind für  
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Baugebiet �� Stellplätze 
�� Zufahrten und andere untergeordnete Wege 

geschlossene Asphalt- und Betonbeläge ohne Fugen nicht zulässig. 
Dies gilt nicht für Bereiche, die auf Grund eines im Sinne dieser 
Planung zulässigen  
�� Produktionsablaufes  
�� regelmäßigen Befahrens mit Lkw  
�� Verarbeitens oder Umlagerns von Grundwasser belastenden 

Substanzen  

einen entsprechenden Bodenbelag erforderlich machen.  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    

2.30    Leitungsrecht 1 zu Gunsten der Gemeinde zur Ableitung von Nie-
derschlagswasser in offenen Gräben 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB; Nr. 15.5. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.31    Leitungsrecht 2 zu Gunsten der Gemeinde sowie der Versorgungs-
träger; hier Abwasserzweckverband Berg und der TWS Netz GmbH 
zur Instandhaltung der Kanäle und Leitungen. 
Wenn der Umstand eintritt, dass die im Geltungsbereich liegenden 
Kanäle (hier: Regen- und Mischwasserkanal) und die festgesetzten 
Versorgungsleitungen unterirdisch (hier: Erdgas- und Frischwasser-
leitung) vollständig beseitigt oder außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen (Baugrenze sowie erweiterte Baugrenze 2) ver-
legt worden sind, entfällt das bis zu diesem Zeitpunkt im Bereich 
der erweiterten Baugrenze 2 geltende Leitungsrecht 2, das parallel 
entlang der festgesetzten Versorgungsleitungen unterirdisch (hier: 
Regen- und Mischwasserkanal, Erdgas- und Frischwasserleitung) 
verläuft.  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB in Verbindung mit § 9 Abs. 2 Nr. 2 
BauGB; Nr. 15.5. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

LR 2 

LR 1 
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2.32    Leitungsrecht 3 zu Gunsten des Versorgungsträgers; hier Deutsche 
Telekom GmbH und EnBW Regional AG zur Wartung und Instand-
haltung der Leitungen  
Wenn der Umstand eintritt, dass die im Geltungsbereich festge-
setzten Hauptversorgungsleitungen unterirdisch (hier: 20-kV-Erd-
kabel und Telekommunikationsleitung) vollständig beseitigt oder 
außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenze sowie 
erweiterte Baugrenze 1) verlegt worden sind, entfällt das bis zu 
diesem Zeitpunkt im Bereich der erweiterten Baugrenzen 1 gelten-
de Leitungsrecht 3, das parallel entlang der festgesetzten Versor-
gungsleitungen unterirdisch (hier: 20-kV-Erdkabel und Telekom-
munikationsleitung) verläuft. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB in Verbindung mit § 9 Abs. 2 Nr. 2 
BauGB; Nr. 15.5. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.33    Fahrrecht zu Gunsten der gemeindlichen Feuerwehr im Bereich 
der bestehenden Feuerwehrzufahrt 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB; Nr. 15.5. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.34  Unterirdische Lagerbe-
hälter von Wasser ge-
fährdenden Stoffen 

 Unterirdische Lagerbehälter von Wasser gefährdenden Stoffen sind 
gegen Auftrieb zu sichern. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

    

2.35    Zu pflanzender Baum, variabler Standort; es sind ausschließlich 
Gehölze aus der Pflanzliste zu "Pflanzungen in den öffentlichen 
Flächen" zu verwenden. Abgehende Gehölze sind zu ersetzen. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB; Nr. 13.2. PlanZV; siehe Planzeich-
nung) 

    

2.36    Zu erhaltender Baum; ist im Bedarfsfall durch standortgerechte 
Neupflanzung aus der Pflanzliste zu "Pflanzungen in den öffentli-
chen Flächen" zu ersetzen. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB; Nr. 13.2. PlanZV; siehe Planzeich-
nung) 

FR 

LR 3 
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2.37    Zu pflanzende Sträucher, variabler Standort; es sind ausschließ-
lich Gehölze aus der Pflanzliste zu "Pflanzungen in den öffentli-
chen Flächen" zu verwenden. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB; Nr. 13.2. PlanZV; siehe Planzeich-
nung) 

    

2.38  Pflanzungen in den öf-
fentlichen Flächen 

 Pflanzungen: 
�� Für die Pflanzungen in den öffentlichen Flächen sind aus-

schließlich standortgerechte, heimische Bäume und Sträucher 
aus der unten genannten Pflanzliste zu verwenden. 

�� Die öffentlichen Grünflächen als Gebietseingrünung sind als Ex-
tensivwiese zu pflegen. 

�� Unzulässig sind Gehölze, die als Zwischenwirt für die Erkran-
kungen im Obst- und Ackerbau gelten, speziell die in der Ver-
ordnung zur Bekämpfung der Feuerbrandkrankheit (Feuer-
brandverordnung vom 20.12.1985, BGBl. I, 1985 S. 2551, 
zuletzt geändert durch Artikel 3 § 5 des Gesetzes vom 
13.12.2007, BGBl. I S. 2930) genannten. 

Für die öffentlichen Flächen festgesetzte Pflanzliste: 
    

   Bäume 1. Wuchsklasse   
   Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 
   Schwarz-Erle Alnus glutinosa 
   Sand-Birke Betula pendula 
   Esche Fraxinus excelsior 
   Zitter-Pappel Populus tremula 
   Stiel-Eiche Quercus robur 
   Winter-Linde Tilia cordata 
     
   Bäume 2. Wuchsklasse   
   Obsthochstämme  
   Feld-Ahorn Acer campestre 
   Hainbuche Carpinus betulus 
   Vogel-Kirsche Prunus avium 
   Sal-Weide Salix caprea 
     
   Sträucher  
   Gewöhnlicher Hasel Corylus avellana 
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   Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
   Gewöhnlicher Liguster Ligustrum vulgare 
   Heckenkirsche Lonicera xylosteum 
   Schlehe Prunus spinosa 
   Hunds-Rose Rosa canina 
   Wolliger Schneeball Viburnum lantana 

   (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 
    

2.39  Pflanzungen in dem 
Baugebiet 

 Pflanzungen: 
�� Für die Pflanzungen in dem Baugebiet sind standortgerechte, 

heimische Bäume und Sträucher aus der Pflanzliste zu "Pflan-
zungen in den öffentlichen Flächen" zu verwenden. 

�� Auf max. 5 % der Grundstücksfläche sind auch Sträucher, die 
nicht in der o.g. Pflanzliste festgesetzt sind, zulässig (z.B. Zier-
sträucher, Rosen-Züchtungen). 

�� Pro 1.000 m² (angefangene) Grundstücksfläche ist mindestens 
1 Laubbaum aus der o.g. Pflanzliste zu pflanzen. Vorhandene 
Bäume, die erhalten werden, können auf dieses Pflanzgebot 
angerechnet werden. Abgehende Bäume sind zu ersetzen. 

�� Im Übergangsbereich zur freien Landschaft und in Bereichen, 
die an öffentliche Flächen angrenzen, sind Hecken aus Nadel-
gehölzen unzulässig. 

�� Unzulässig sind Gehölze, die als Zwischenwirt für die Erkran-
kungen im Obst- und Ackerbau gelten, speziell die in der Ver-
ordnung zur Bekämpfung der Feuerbrandkrankheit (Feuer-
brandverordnung vom 20.12.1985, BGBl. I, 1985 S. 2551, 
zuletzt geändert durch Artikel 3 § 5 des Gesetzes vom 
13.12.2007, BGBl. I S. 2930) genannten. 

    

2.40  
 
 

              Pflanzung 1  Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen; Pflanzung eines 
naturnahen, standortgerechten Feldgehölzes mit unregelmäßig 
buchtigen Außenrändern. Es sind ausschließlich Gehölze aus der 
Pflanzliste zu "Pflanzungen in den öffentlichen Flächen" zu ver-
wenden. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 
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2.41  
 
 

              Pflanzung 2  Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen; Pflanzung einer 
1-2-reihigen Heckenzeile mit standortheimischen Straucharten 
aus der Pflanzliste zu "Pflanzungen in den öffentlichen Flächen". 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

    

2.42    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 5. Änderung und 
Erweiterung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Mehlis" der 
Gemeinde Baindt. 
Die Inhalte der 4. Änderung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet 
Mehlis" (Fassung vom 20.01.2006, rechtsverbindlich mit Be-
kanntmachung des Satzungsbeschlusses vom 24.01.2006) vor 
dieser Änderung werden für diesen Bereich vollständig durch diese 
5. Änderung des Bebauungsplanes ersetzt. 
(§ 9 Abs. 7 BauGB; Nr. 15.13. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.43    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 5. Änderung des 
Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Mehlis" der Gemeinde Baindt.  
Die Inhalte des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Mehlis" (Fas-
sung vom 20.01.2006, rechtsverbindlich mit Bekanntmachung 
des Satzungsbeschlusses vom 24.01.2006) vor dieser Änderung 
werden für diesen Bereich vollständig durch die Festsetzungen 
dieser 5. Änderung ersetzt. 
(§ 9 Abs. 7 BauGB; siehe Planzeichnung) 

    

2.44    Grenze des Bereiches der Erweiterung des Bebauungsplanes 
"Gewerbegebiet Mehlis" der Gemeinde Baindt. 
(§ 9 Abs. 7 BauGB; siehe Planzeichnung) 
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3   Zuordnung von Flächen und/oder Maßnahmen 
zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB an 
anderer Stelle gemäß § 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB (ex-
terne Ausgleichsfläche/-maßnahme) 

    

3.1  Lage der Ausgleichsflä-
che/-maßnahme 

 Dem durch die vorliegende Planung verursachten Eingriff werden 
Ausgleichsflächen/-maßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches 
dieser Planung zugeordnet. Die Ausgleichsfläche/-maßnahme 1 
befindet sich auf der Fl.-Nr. 1108, Gemarkung Baindt, die Aus-
gleichsfläche/-maßnahme 2 auf einer Teilfläche der Fl.-Nr. 64/1, 
Gemarkung Berg. 

   Hinweis: 
Da die Flächen außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungs-
planes liegen, muss mit dem Landratsamt Ravensburg ein öffent-
lich-rechtlicher Vertrag zur dauerhaften Sicherung der Ausgleichs-
maßnahmen geschlossen werden. Der Inhalt des öffentlich-
rechtlichen Vertrages muss vor Satzungsbeschluss Gegenstand der 
Abwägung des Gemeinderates sein. Befinden sich die Flächen im 
Besitz der Gemeinde, ist eine Selbstverpflichtungserklärung (Ge-
meinderatsbeschluss) der Gemeinde ausreichend. 
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 Ausgleichsfläche 1 

 

 
    
   Lage der Ausgleichsfläche/-maßnahme 1 

   Folgende Maßnahmen sind zur Entwicklung einer Magerwiese auf der Ausgleichsfläche vorgese-
hen:  

�² Aushagerung des Grünlandes in den ersten drei Jahren durch eine 4-malige Mahd bei Ver-
zicht auf Düngung und die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln. Die Gräben sind inkl. 
beidseitigem, 2 m breitem Randstreifen einmal im Herbst ab Ende September mitzumähen. 

�² Ab dem vierten Jahr hat eine extensive Folgenutzung des Grünlandes mit 2-3 Schnitten im 
Jahr zu erfolgen. Der Zeitpunkt des ersten Schnitts ist Ende Mai bis Anfang Juni. Die Rand-
bereiche der Gräben sind weiterhin einmal im Herbst ab Ende September zu mähen. Neben 
der Mahd ist in mehrjährigem Abstand eine Erhaltungsdüngung mit Festmist durchzuführen 
(max. 90 dt/ha). 

�² Das Mähgut ist grundsätzlich abzutransportieren. (Hinweis: Das Mähgut sollte noch 2 Tage 
auf der Fläche verbleiben, um zu gewährleisten, dass sich die Samen auch auf der Fläche 
ausbreiten.) 
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 Ausgleichsfläche 2 (Hinweis: 45,80 % dieser Ausgleichsfläche/-maßnahme werden dem Eingriff 
durch den vorliegenden Bebauungsplan zugeordnet, 54,20 % der Fläche/Maßnahme verbleiben 
für weitere Bauvorhaben.) 

 

 
    

   
 

Lage der Ausgleichsfläche/-maßnahme 2 

    
 Folgende Maßnahmen sind zur Entwicklung einer Nasswiese auf der Ausgleichsfläche vorgesehen:  

�² In den ersten zwei Jahren Aushagerung durch dünger- und biozidfreien Getreide-Anbau (Hafer, Gerste oder Roggen) 

�² im Anschluss Wiedervernässung durch die in Anlage 1 im Lageplan dargestellten Maßnahmen des Ingenieurbüro 
Wasser-Müller 

�² im dritten Jahr Mahdgutübertrag von artenreichen Feucht-/Nasswiesenbiotopen aus der Umgebung oder Einsaat ge-
eigneter Mischung regionalen Saatguts 

�² im Anschluss extensive Wiesennutzung mit 2-3 Schnitten pro Jahr; erster Schnitt Mitte Juni; gelegentliche Erhal-
tungsdüngung mit Festmist (max. 90 dt/ha) 

�² bei gehäuftem Auftreten von Ackerunkräutern Zurückdrängung durch 3-4-maligen und frühen Schnitt im Jahr 

�² Räumen und Entkrauten der Gräben im mehrjährigen Turnus im Zeitraum September bis Ende Oktober 

�² Das Mähgut ist grundsätzlich abzutransportieren. (Hinweis: Das Mähgut sollte noch 2 Tage auf der Fläche verbleiben, 
um zu gewährleisten, dass sich die Samen auch auf der Fläche ausbreiten.) 
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4    Örtliche Bauvorschriften gemäß § 74 LBO mit Zei-
chenerklärung 

    

4.1    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der örtlichen Bauvor-
schriften zur 5. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes 
"Gewerbegebiet Mehlis".  
Die Inhalte der örtlichen Bauvorschriften zur 4. Änderung des Be-
bauungsplanes "Gewerbegebiet Mehlis" (Fassung vom 
20.01.2006, rechtsverbindlich mit Bekanntmachung des Sat-
zungsbeschlusses vom 24.01.2006) vor dieser Änderung werden 
für diesen Bereich vollständig durch die örtlichen Bauvorschriften 
zur 5. Änderung des Bebauungsplanes ersetzt. 
(§ 9 Abs. 7 BauGB, Nr. 15.13. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

4.2  Einfriedungen in dem 
Baugebiet  

 Als Einfriedungen sind ausschließlich Latten-Zäune oder Zäune aus 
Drahtgeflecht oder Drahtgitter (auf der jeweils erforderlichen Un-
terkonstruktion) sowie Hecken bis zu einer max. Höhe von 2,00 m 
über dem endgültigen Gelände zulässig.  
Mauern über eine Höhe von 0,25 m über dem endgültigen Gelän-
de als Einfriedungen sind unzulässig.  
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

    

4.3  Werbeanlagen in dem 
Baugebiet  

 Freistehende Werbeanlagen in dem Baugebiet dürfen in keiner An-
sicht (senkrechte Projektion) eine Fläche von 25 m2 (pro einzelne 
Anlage) überschreiten. Werbeanlagen an Gebäuden dürfen nur un-
terhalb der Traufe angebracht werden und in keiner Ansicht (senk-
rechte Projektion) 10 % der Wandfläche (pro einzelne Anlage) 
überschreiten.  
Die Beleuchtung der Anlagen muss kontinuierlich erfolgen (kein 
Blinken etc.).  
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 
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5    Hinweise und Zeichenerklärung  
    

5.1    Bestehendes Gebäude zur Zeit der Planaufstellung (siehe Plan-
zeichnung); 

    

5.2    Bestehende Grundstücksgrenzen zur Zeit der Planaufstellung 
(siehe Planzeichnung); 

    
    

5.3    Bestehende Flurstücksnummer (beispielhaft aus der Planzeich-
nung); 

    

5.4    Vorhandenes (natürliches) Gelände; Darstellung der Höhen-
schichtlinien (beispielhaft aus der Planzeichnung, siehe Planzeich-
nung); 

    

5.5    Vorhandene Aufschüttung/Abgrabung/Böschung (siehe Plan-
zeichnung); 

    

5.6    Vorhandener Baum (Erhaltung bzw. Beseitigung in Abhängig-
keit von der jeweiligen Baumaßnahme, siehe Planzeichnung); 
Gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG bzw. § 43 Abs. 2 NatSchG Baden-
Württemberg ist es verboten, in der Zeit vom 01.03. bis 30.09. 
außerhalb des Waldes vorkommende Bäume, Sträucher oder an-
dere Gehölze zu roden. Notwendige Gehölzbeseitigungen sollten 
daher außerhalb der Brutzeit von Vögeln zwischen dem 01.10. 
und dem 28.02. erfolgen. Es wird empfohlen, vorhandene Gehölze 
möglichst zu erhalten und während der Bauzeit mit entsprechen-
den Baumschutzmaßnahmen zu sichern. Um den Kronen- und 
Wurzelbereich vorhandener Bäume nicht zu beschädigen und den 
Gehölzbestand bestmöglich zu schützen, sollten alle baulichen 
Maßnahmen gemäß DIN 18920 "Landschaftsbau-Schutz von 
Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaß-
nahmen" sowie RAS-LP4 "Richtlinie für die Anlage von Straßen, 

 451,5 

452,5 
452,0 

451,0 
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Teil Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetati-
onsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen" durchgeführt wer-
den. 

    

5.7    Umgrenzung von Schutzgebieten im Sinne des Naturschutz-
rechts; hier Biotop im Sinne des § 32 NatSchG BW ("Hecken beim 
Umspannwerk westlich Schachen"; Nr. 181234360447), außer-
halb des Geltungsbereiches. 

    

5.8  Verwendung/Einsatz in-
sektenschonender Außen-
beleuchtung 

 Zum Nachweis der Einhaltung der Festsetzung zur Außenbeleuch-
tung unter Ziff. 2.27 wird empfohlen, in die Bauvorlagen (im Bau-
genehmigungs- oder Kenntnisgabeverfahren) entsprechende Aus-
führungen aufzunehmen (z.B. zur Lage und zum Typ der geplanten 
Leuchtkörper). 

    

5.9  Empfehlung zur Verwen-
dung von Erdgas 

 Zur Minimierung der Luftschadstoff-Emissionen aus dem geplanten 
Gewerbegebiet wird empfohlen, sämtliche neu zu bauenden Ge-
bäude an das bestehende Erdgasnetz anzuschließen. 

    

5.10   
Frischwasserleitung 

 Haupt-Versorgungsleitung unterirdisch, hier Frischwasserleitung 
DN 150 der Gemeinde Baindt (siehe Planzeichnung); 

    

5.11   
Regenwasserkanal 

 Haupt-Abwasserkanal unterirdisch, hier Regenwasserkanal der 
Gemeinde Baindt (siehe Planzeichnung); 

    

5.12   
Mischwasserkanal 

 Haupt-Abwasserkanal unterirdisch, hier Mischwasserkanal der 
Gemeinde Baindt (siehe Planzeichnung); 

    

5.13   
offener Graben 

 Offener Graben; Verdolung im Bereich der Erschließungsstraße 
geplant (DN 700) (siehe Planzeichnung); 
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5.14    Weiterführende Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Mehlis" Stand 4. Änderung der 
Gemeinde Baindt (siehe Planzeichnung); 

    

5.16  Niederschlagswasser   Die Zusammensetzung des Baugrundes im Plangebiet eignet sich 
nicht zur Versickerung von Niederschlagswasser. An einigen Stellen 
könnte die Zusammensetzung der Sande im Untergrund jedoch ei-
ne Versickerung von Regenwasser, das auf Dachflächen anfällt, 
zulassen. Dies ist im Einzelfall zu prüfen.  
Zur Vermeidung einer Verunreinigung des Niederschlagswassers 
sollte auf Tätigkeiten wie z.B. Autowäsche, andere Reinigungsar-
beiten, Be- und Entladungsarbeiten gefährlicher Stoffe etc. ver-
zichtet werden.  
Auch für die nicht großflächigen baukonstruktiven Elemente sollte 
auf die Verwendung von Oberflächen aus Zink, Titan-Zink, Kupfer 
oder Blei verzichtet werden. Als Alternativen für Rinnen und Fall-
rohre stehen Chrom-Nickel-Stähle (Edelstahl), Aluminium, Kunst-
stoffe oder entsprechende Beschichtungen zur Verfügung.  

    
5.17  Bodenschutz   Zum Schutz des Bodens ist bei Abtrag eine getrennte Behandlung 

des Oberbodens und des kulturfähigen Unterbodens erforderlich. 
Zum fachgerechten und schonenden Umgang mit Boden gehört es, 
humosen Oberboden nicht über eine Höhe von max. 1,50 m zu la-
gern, bei längerer Lagerung Mieten anzulegen, Verdichtung zu 
vermeiden und losen Boden nicht mit Radfahrzeugen zu befahren. 
Der Arbeitsbereich bei den Erschließungsarbeiten ist örtlich abzu-
grenzen. Das Landratsamt Ravensburg sollte 2 Wochen vor Baube-
ginn über die Erschließungsarbeiten informiert werden. Die Abfuhr 
von Boden aus dem Gebiet hat in Absprache mit der Unteren Bo-
denschutzbehörde zu erfolgen.  
Die DIN 19731 ("Bodenbeschaffenheit �² Verwertung von Boden-
material") und DIN 18915 ("Vegetationstechnik im Landschafts-
bau �² Bodenarbeiten") sind bei der Bauausführung einzuhalten. 
Es wird empfohlen, ein Bodenverwertungskonzept zu erstellen und 
die Bauausführung bodenkundlich begleiten zu lassen. 
Zur fachgerechten Planung und Bauüberwachung der Versicke-
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rungsanlagen für Niederschlagswasser ist das Hinzuziehen eines 
Fach-Ingenieurs sinnvoll. 

    
5.18  Gefährdung des Um-

spannwerkes 
 Im Nahbereich des Umspannwerkes Baindt (außerhalb der über-

baubaren Grundstücksflächen) sind Gewerbebetriebe und sonstige 
Anlagen, die durch Explosionen oder die Freisetzung größerer 
Mengen brennbarer, explosionsartiger, giftiger oder korrosiver 
Stoffe, das Umspannwerk oder dessen Betrieb z.B. auch durch 
Staubentwicklung gefährden können, nicht zulässig.  

    
5.19  Brandschutz  Für die Zufahrten gilt die "Verwaltungsvorschrift über Flächen für 

Rettungsgeräte der Feuerwehr auf Grundstücken" in der jeweils ak-
tuellen Fassung (VwV Feuerwehrflächen), i.V.m. § 15 Landesbau-
ordnung. Für die Ermittlung der Löschwasserversorgung gilt das 
Regelwerk der DVGW Arbeitsblatt W 405, i.V.m. § 2 (5) Ausfüh-
rungsverordnung zur Landesbauordnung sowie Ziffer 5.1 Ind-
BauRL. 
Als Hydranten sollten Überflurhydranten DN 100 vorgesehen wer-
den. Die Abstände der Hydranten zueinander sollten 100-200 m 
nicht überschreiten.  
Gewerbebetriebe, die auf Grund der Brandlasten die Löschwasser-
versorgung aus der öffentlichen Wasserversorgung überschreiten, 
sollten für den Objektschutz selbstständig genügend Löschwasser 
(z.B. Zisterne) vorhalten.  
Für Aufenthaltsräume, die eine Rettungshöhe > 8 m aufweisen, 
muss ein zweiter baulicher Rettungsweg hergestellt werden, der 
den Anforderungen der DIN 18065 (notwendige Treppen) ent-
spricht. 

    
5.20  Erschließungs- und Bau-

maßnahmen  
 Auf Grund möglicher Beeinträchtigungen von Anliegern durch Er-

schütterungen, die im Rahmen von Bautätigkeiten auftreten kön-
nen, wurden in Kooperation der BauGrund Süd Gesellschaft für 
Bohr- und Geotechnik mbH, Bad Wurzach und dem Ingenieurbüro 
für Geophysik Geo Log, Augsburg Erschütterungsmessungen durch-
geführt (Untersuchungsbericht vom 18.09.2014/ 22.09.2014). 
Demnach können durch anfallende Bautätigkeiten, insbesondere 
Tiefbauarbeiten, die mit Verdichtungsarbeiten verbunden sind, für 
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benachbarte erschütterungsempfindliche Anlagen (z.B. CNC-
Fräsen) relevante Beeinträchtigungen ausgehen. Tiefbaumaßnah-
men sollten daher unter folgenden Gesichtspunkten durchgeführt 
werden:  
�� Einsatz entsprechend kleinerer und leistungssteuerbarer Ver-

dichtungsgeräte insbesondere im Nahbereich zu empfindlichen 
Anlagen  

�� Abstimmung des Bauablaufes mit der betroffenen  Organisati-
on (Fa. Madlener) und einer möglichst konfliktfreien Arbeits-
abwicklung über zeitliche Abstimmung und Steuerung von Pro-
duktion und relevanten Tiefbauarbeiten 

�� Bauzeitliche fachtechnische Beratung und messtechnische Be-
gleitung mit Einrichtung von Dauerüberwachung sowie 
Warneinrichtung für Einwirkungsgrößen 

�� Einholung von maschinenspezifischen Toleranzwerten hinsicht-
lich der Einwirkungen.  

Das beschriebene Vorgehen wird im Rahmen von privatrechtlichen 
Verträgen (Kaufvertrag, Grundbucheintrag) rechtlich gesichert.  

    
5.21  Ergänzende Hinweise  Für den Bereich liegt ein geotechnisches Gutachten der BauGrund 

Süd Gesellschaft für Bohr- und Geotechnik mbH, Bad Wurzach, 
vom 28.11.2012 vor. Demnach kann von einer Bebaubarkeit im 
überplanten Bereich ausgegangen werden. Unterhalb der humosen 
Mutterbodenauflage befinden sich im gesamten Untersuchungsge-
biet pleistozäne Terrassensande. Der Terrassensand ist als mäßig 
tragfähig einzustufen. Bei mechanischer Einwirkung verliert er je-
doch sehr schnell seine Tragfähigkeit. Den Bauherren wird darüber 
hinaus empfohlen, im Rahmen der Bauvorbereitungen eigene Er-
hebungen durchzuführen (z.B. Schürfgruben, Bohrungen).  
Gemäß § 20 des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) ist das Auftreten 
von archäologischen Funden (Steinwerkzeuge, Metallteile, Kera-
mikreste, Knochen) und Befunden (Gräber, Mauerwerk, Brand-
schichten) im Zuge von Erdbauarbeiten unverzüglich der archäolo-
gischen Denkmalpflege mitzuteilen. Die Möglichkeit zur Fundber-
gung und Dokumentation ist einzuräumen. Werden bei Aushubar-
beiten Verunreinigungen des Bodens festgestellt (z.B. Müllrück-
stände, Verfärbungen des Bodens, auffälliger Geruch o.ä.), ist das 
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zuständige Landratsamt unverzüglich zu benachrichtigen.  
Für die Erschließung des Gebietes ist es notwendig, Kabelverteiler-
schränke, Straßenlaternen oder ähnliche Einrichtungen in der öf-
fentlichen/privaten Fläche zu installieren. Die Gemeinde Baindt 
behält sich die Auswahl der hierfür geeigneten Standorte sowie 
evtl. erforderliche Vereinbarungen vor.  
Das Versickern von Niederschlagswasser stellt eine Gewässernut-
zung dar, die grundsätzlich einer rechtlichen Erlaubnis durch das 
zuständige Landratsamt bedarf. Inwiefern im Einzelfall eine er-
laubnisfreie Versickerung durchgeführt werden kann (Nieder-
schlagswasserfreistellungsverordnung) sollte von der Bauherrschaft 
bei dem zuständigen Landratsamt in Erfahrung gebracht werden.  
Auf Grund der angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen 
ist mit der Einwirkung von vorübergehenden belästigenden Ge-
ruchs-Immissionen (z.B. durch Aufbringen von Flüssigdung, Pflan-
zenschutzmitteln etc.) sowie Lärm-Immissionen (z.B. Traktorenge-
räusche, Kuhglocken etc.) zu rechnen. 
Unterkellerungen an Gebäuden sollten in Gewässernähe als was-
serdichte und auftriebsichere Wannen ausgeführt werden. Versi-
ckerungsmulden sollten im Abstand von mind. 6,00 m zu unterkel-
lerten Gebäuden angelegt werden. 
Zäune sollten zum Gelände hin einen Abstand von mind. 0,15 m 
zum Durchschlüpfen von Kleinlebewesen aufweisen. 

    

5.22  Plangenauigkeit  Obwohl die Planzeichnung auf einer digitalen (CAD) Grundlage er-
stellt ist (hohe Genauigkeit), können sich im Rahmen der Ausfüh-
rungs-Planung und/oder der späteren Einmessung Abweichungen 
ergeben (z.B. unterschiedliche Ausformung der Verkehrsflächen, 
unterschiedliche Grundstücksgrößen etc.). Weder die Gemeinde 
Baindt noch die Planungsbüros übernehmen hierfür die Gewähr.  
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6  Satzung  
 

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509), § 4 der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. BW S. 581, ber. S. 698), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 25.01.2012 (GBl.  S. 65), § 74 der Landesbauordnung für Baden-
Württemberg (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. , S. 358, ber. 416), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 25.01.2012 (GBl. S. 65), der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.04.1993 (BGBl. I 
S. 466) sowie der Planzeichenverordnung (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509), hat der Gemeinderat der Gemeinde Baindt 
die 5. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Mehlis" und die örtlichen Bauvor-
schriften hierzu in öffentlicher Sitzung am ...................... beschlossen. 
 
 
 

 § 1 Räumlicher Geltungsbereich 
Der räumliche Geltungsbereich der 5. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet 
Mehlis" und der örtlichen Bauvorschriften hierzu ergibt sich aus deren zeichnerischem Teil vom 22.10.2014.  
 

 § 2 Zuordnung von Flächen und/oder Maßnahmen zum 
Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB an anderer 
Stelle  

Dem durch die vorliegende Planung verursachten Eingriff werden zwei Ausgleichsflächen/-maßnahmen au-
ßerhalb des Geltungsbereiches dieser Planung zugeordnet. Die Ausgleichsfläche/-maßnahme 1 befindet sich 
auf der Fl.-Nr. 1.108, Gemarkung Baindt, die Ausgleichsfläche/-maßnahme 2 auf einer Teilfläche der Fl.-
Nr. 64/1, Gemarkung Berg. 
 

 § 3 Bestandteile der Satzung  
Die 5. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Mehlis" und die örtlichen Bauvor-
schriften hierzu bestehen aus der Planzeichnung und dem Textteil vom 22.10.2014. Der 5. Änderung und 
Erweiterung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Mehlis" und den örtlichen Bauvorschriften hierzu werden 
die jeweilige Begründung vom 22.10.2014 beigefügt, ohne deren Bestandteil zu sein.  
Die bisherigen Inhalte (Fassung vom 20.01.2006 rechtsverbindlich mit Bekanntmachung des Satzungsbe-
schlusses vom 24.01.2006) innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches werden durch die nunmehr festge-
setzten Inhalte vollständig ersetzt.  
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 § 4 Ordnungswidrigkeiten 
Ordnungswidrig im Sinne des § 75 LBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den auf Grund von § 74 LBO 
erlassenen örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt. Zuwiderhandeln kann mit Geldbußen bis zu 100.000,-
������Einhunderttausend Euro) belegt werden.  
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig die Vorschriften   
�� zu Einfriedungen 
�� zu Werbeanlagen 

nicht einhält oder über- bzw. unterschreitet.  
 

 § 5 In-Kraft-Treten 
Die 5. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Mehlis" der Gemeinde Baindt und 
die örtlichen Bauvorschriften hierzu treten mit der ortsüblichen Bekanntmachung des jeweiligen Satzungsbe-
schlusses in Kraft (gem. § 10 Abs. 3 BauGB).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baindt, den ........................  
 
 
.......................................................... 
(Bürgermeister Buemann) (Dienstsiegel) 
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7  Begründung �² Städtebaulicher Teil 
  

7.1  Allgemeine Angaben 
7.1.1  Zusammenfassung 
7.1.1.1  Eine Zusammenfassung befindet sich in dem Kapitel "Begründung �² Umweltbericht" unter dem 

Punkt "Einleitung/Kurzdarstellung des Inhaltes".  

 
7.1.2  Abgrenzung und Beschreibung des Änderungs- und Erweiterungsbereiches; ursprüngli-

che Festsetzungen  
7.1.2.1  Der zu überplanende Bereich liegt im Südwesten des Gemeindegebietes, im westlichen Bereich 

des Ortsteils Schachen und des Gewerbegebietes "Mehlis" sowie östlich der Bundesstraße B 30. 
Derzeit sind die Flächen als extensive Grünfläche mit Ausgleichsmaßnahmen sowie Retentionsbe-
cken genutzt. Im Osten grenzt das Plangebiet unmittelbar an die Bebauung des bestehenden 
Gewerbegebietes (GE) "Mehlis" und im Süden an eine auszubauende Erschließungsstraße. West-
lich an das Plangebiet angrenzend befindet sich ein Umspannwerk. Nach Norden geht das Gebiet 
in landwirtschaftlich genutzte Flächen über. 

7.1.2.2  Der Geltungsbereich setzt sich zusammen aus dem zu ändernden Teilbereich des Geltungsberei-
ches des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Mehlis" sowie dessen Erweiterungsbereich.  

7.1.2.3  Der Geltungsbereich verläuft im westlichen Bereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes 
"Gewerbegebiet Mehlis", deckt diesen aber nicht vollständig ab. Er umfasst die Flächen zwischen 
der Bestandsbebauung im Osten, der Erschließungsstraße im Süden und den Flächen des Um-
spannwerkes im Westen. Nach Norden bildet die Flurgrenze des Grundstückes mit der Fl.-
Nr. 562/6 die räumliche Grenze. Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich folgende Grund-
stücke: 558 (Teilfläche), 562/6, 562/7 (Teilfläche), 562/17 (Teilfläche).  

 
7.2  Städtebauliche und planungsrechtliche Belange 
7.2.1  Bestands-Daten und allgemeine Grundstücks-Morphologie 
7.2.1.1  Die landschaftlichen Bezüge werden vom Östlichen Bodenseebecken bestimmt.  

7.2.1.2  Innerhalb des überplanten Bereiches befinden sich keine bestehenden Gebäude. Im westlichen 
Bereich des Plangebietes liegt ein Retentionsbecken. Der nördliche und östliche Bereich ist mit 
Bäumen, welche Teil einer Ausgleichsmaßnahme sind, bewachsen. Im Südosten ist des Weiteren 
ein bepflanzter Wall angelegt. Das Plangebiet ist von einigen Drainagekanälen durchzogen. 

7.2.1.3  Die Topografie innerhalb des überplanten Bereiches weist ein leichtes Gefälle nach Westen auf. 
Die Geländeneigung bewegt sich in einem Bereich um 2 %. Die Anschlüsse an die bereits bebau-
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ten Grundstücke im Osten sind unproblematisch.  

 
7.2.2  Erfordernis der Planung  
7.2.2.1  Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient der Ausweisung von Gewerbeflächen zur Deckung des 

Bedarfs insbesondere von Unternehmen aus der Gemeinde Baindt. Im gesamten Gemeindegebiet 
gibt es derzeit keine freien gewerblichen Bauplätze. Mit der Erweiterung des Gewerbegebietes 
"Mehlis" sollen daher gezielt zeitnah gewerbliche Weiter-Entwicklungsmöglichkeiten, vornehm-
lich für ortsansässige Gewerbebetriebe, geschaffen werden. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung 
waren in der Gemeindeverwaltung konkrete Anfragen zu gewerblichen Baugrundstücken regis-
triert. Die Gemeinde ist bemüht, auch langfristig eine ausgewogene Zusammensetzung der Be-
völkerung zu erhalten. Die Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen in unterschiedlichen 
Branchen stellt hierfür eine Voraussetzung dar. Der Gemeinde erwächst daher eine Planungs-
pflicht im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB.  

 
7.2.3  Übergeordnete Planungen 
7.2.3.1  Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele des Landesentwicklungsplanes 2002 Baden-

Württemberg (LEP 2002) des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg maßgeblich: 
 

 �� �� 2.3.1.1 
 

Die Siedlungsentwicklung soll sich an den Entwicklungsachsen orientieren 
und in Siedlungsbereichen und Siedlungsschwerpunkten mit guter Anbin-
dung an den öffentlichen Nahverkehr und leistungsfähigem Anschluss an das 
überörtliche Straßennetz konzentriert werden. 

 �� �� 2.3.1.2 
 

Bei der Ausweisung von Neubauflächen ist auf eine umweltschonende, flä-
chen- und energiesparende Bebauung und eine verkehrsgünstige und woh-
nortnahe Zuordnung von Versorgungseinrichtungen, Wohnbau- und Gewer-
beflächen hinzuwirken.  

 �� �� 2.6.2/Anhang 
"Landesent-
wicklungs-
achsen" 

Landesentwicklungsachse Friedrichshafen/Ravensburg/Weingarten-Bad   
Waldsee (-Biberach a. d. Riß); 

 

 �� �� 2.6.4 Zur Sicherung einer ausgewogenen Raumstruktur und zur Vermeidung einer 
flächenhaften Ausbreitung der Verdichtung soll die Siedlungsentwicklung in 
den Zentralen Orten und den Siedlungsbereichen der Entwicklungsachsen 
konzentriert werden. Zwischen den Entwicklungsachsen sollen ausreichende 
Freiräume erhalten werden.  

 �� �� 2.6.4.1 In den Verdichtungsräumen und den Randzonen um die Verdichtungsräume 
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soll die Siedlungsentwicklung so konzentriert und geordnet werden, dass in 
den Entwicklungsachsen kleinräumig abgestimmte Zuordnungen von Wohn- 
und Arbeitsstätten, Verkehrs- und Versorgungsinfrastrukturen und wohnort-
nahen Freiflächen erreicht sowie Überlastungs-Erscheinungen abgebaut wer-
den. Bandartige Siedlungsentwicklungen sollen durch eine gegliederte Folge 
von Siedlungen und Freiräumen vermieden werden.  

 �� �� 3.1.9 Die Siedlungsentwicklung ist vorrangig am Bestand auszurichten. Dazu sind 
Möglichkeiten der Verdichtung und Arrondierung zu nutzen, Baulücken und 
Baulandreserven zu berücksichtigen sowie Brach-, Konversions- und Altlas-
tenflächen neuen Nutzungen zuzuführen. Die Inanspruchnahme von Böden 
mit besonderer Bedeutung für den Naturhaushalt und die Landwirtschaft ist 
auf das Unvermeidbare zu beschränken.  

 �� �� Karte zu 2.1.1 
"Raum-
kategorien" 

Darstellung als Randzone um einen Verdichtungsraum. 

 
7.2.3.2  Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele des Regionalplanes Bodensee-

Oberschwaben nach der Verbindlichkeitserklärung vom 04.04.1996 des Regionalverbandes Bo-
densee-Oberschwaben maßgeblich: 

 

 �� �� 2.2.1 Die Siedlungsentwicklung, der Ausbau der Infrastruktur und die Schaffung 
von Arbeitsplätzen ist vorrangig auf die Siedlungsbereiche im Zuge der Ent-
wicklungsachsen und der regional bedeutsamen Verkehrsverbindungen zu 
konzentrieren.  

 �� �� 2.3.2/Karte 
"Siedlung" 

Ausweisung der Gemeinde als Siedlungsbereich. Die Siedlungsentwicklung 
�L�V�W�� �Y�R�U�U�D�Q�J�L�J�� �L�Q�� �G�H�Q�� �6�L�H�G�O�X�Q�J�V�E�H�U�H�L�F�K�H�Q�� �>�«�@�� �]�X�� �N�R�Q�]�H�Q�W�U�L�H�U�H�Q���� �,�Q�� �G�L�H�V�H�Q��
Siedlungsbereichen sind qualifizierte Arbeitsplätze für die Bevölkerung im 
Einzugsgebiet sowie ausreichend Wohnungen für den Eigenbedarf und zur 
Aufnahme von Wanderungsgewinnen anzustreben. 

 
7.2.3.3  Die Planung steht in keinem Widerspruch zu den o.g. für diesen Bereich relevanten Zielen des 

Landesentwicklungsplanes 2002 (LEP 2002) sowie des Regionalplanes Bodensee-Oberschwaben. 

7.2.3.4  Regionale Grünzüge, Grünzäsuren, schutzbedürftige Bereiche für Naturschutz und Landschafts-
pflege, für Landwirtschaft, für Forstwirtschaft, für Wasserwirtschaft oder für den Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe sind von dem überplanten Bereich nicht betroffen. 

7.2.3.5  Die Gemeinde Baindt verfügt über einen rechtsgültigen Flächennutzungsplan (rechtsgültig seit 
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11.12.2004). Die überplanten Flächen werden hierin als gewerbliche Bauflächen (Planung), 
Ortsrandeingrünung und als siedlungsnahe Bereiche, in denen ökologischer Ausgleich bevorzugt 
stattfinden soll, dargestellt. Der Bebauungsplan konkretisiert diese Vorgaben durch Festsetzung 
eines Gewerbegebietes (GE), die Ortsrandeingrünung wird als öffentliche Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung Gebietseingrünung festgesetzt. Im Süden ist eine öffentliche Grünfläche zur 
Eingrünung mit Minimierungsmaßnahmen festgesetzt. Da die Zielrichtung des rechtsgültigen Flä-
chennutzungsplanes gewahrt bleibt, dessen Darstellung darüber hinaus nicht parzellenscharf ist, 
kann die Abgrenzung als aus dem Flächennutzungsplan hergeleitet angesehen werden. Das Ent-
wicklungsgebot des § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB ist damit erfüllt.  

7.2.3.6  Der Landschaftsplan des Gemeindeverbandes Mittleres Schussental vom Mai 1982 stellt den 
überplanten Bereich sowohl im Bestand als auch im Entwicklungsziel als landwirtschaftlich inten-
siv genutzte Fläche dar. Der aktuelle Flächennutzungsplan beinhaltet jedoch ein aktuelleres land-
schaftsplanerisches Entwicklungskonzept (Plan Nr. 9.1. "Nordraum" vom 31.10.2003). Der über-
plante Bereich wird hierin überwiegend als geplanter Gewerbestandort dargestellt. Diese aktuelle-
re Vorgabe wird durch den Bebauungsplan umgesetzt. 

7.2.3.7  Zu einer sehr frühen Phase der Entwicklung der Planung wurden unterschiedliche Alternativ-
Standorte für die Ausweisung von Gewerbegebieten innerhalb des Gemeindegebietes diskutiert 
und abgewogen. Die Gemeinde kann diese in den kommenden Jahren jedoch nicht realisieren, 
da private Interessen dem Verkauf der sich in Privatbesitz befindenden Grundstücke entgegenste-
hen. Als gewerbliche Baufläche erscheint der überplante Bereich auf Grund seiner bereits vorge-
gebenen Siedlungsstruktur und der zum Teil vorhandenen Erschließungsanlage geeignet. Der Be-
reich ist weder exponiert, noch greift er unnatürlich in die Landschaft ein. Nutzungskonflikte sind 
nicht gegeben. Das beschränkte Ausmaß der Bebauung ist mit einer organischen Siedlungsent-
wicklung im Gesamtgemeindegebiet vereinbar.  

7.2.3.8  Inhalte von anderen übergeordneten Planungen oder andere rechtliche Vorgaben werden durch 
diese Planung nicht tangiert.  

 
7.2.4  Entwicklung, allgemeine Zielsetzung und Systematik der Planung  
7.2.4.1  Im Rahmen eines Behördenunterrichtungs-Termines sowie einer schriftlichen frühzeitigen Behör-

denunterrichtung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde im Besonderen auf die Belange des Natur-
schutzes, des Bodenschutzes und auf die Abwasserbehandlung hingewiesen. Des Weiteren wurde 
auf die Belange der Versorgungsträger (insbesondere bzgl. des westlich situierten Umspannwer-
kes) hingewiesen.  

7.2.4.2  Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde im 
Besonderen von den Anliegern auf nachbarschaftliche und immissionsschutzrelevante Belange 
hingewiesen.  
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7.2.4.3  Für das geplante Gewerbegebiet soll erreicht werden, dass es zu der vorhandenen Bebauungs-
Struktur hinzutritt, ohne als Fremdkörper zu erscheinen. Ziel der Planung ist es darüber hinaus, 
bei möglichst effektiver Ausnutzung der Flächen, die Voraussetzung für moderne und funktionelle 
Arbeits- und Produktionsstätten zu schaffen ohne dadurch die landschaftlich und städtebaulich 
hochwertige Situation wesentlich zu beeinträchtigen.  

7.2.4.4  Für die Umsetzung der Planung soll erreicht werden, dass unterschiedliche Gebäudeformen, die 
für die jeweiligen Gewerbebetriebe erforderlich sind, verwirklicht werden können. Auf diese Weise 
soll ein flexibles und bedarfsgerechtes Planungs-Instrument geschaffen werden.  

7.2.4.5  Die Systematik der Änderung des Bebauungsplanes entspricht den Anforderungen des § 30 Abs. 1 
BauGB ("qualifizierter Bebauungsplan"). Dadurch regelt der Bebauungsplan die Zulässigkeit von 
Vorhaben in dem überplanten Bereich abschließend. Der Bauherrschaft stehen bei Vorliegen der 
entsprechenden Voraussetzungen Vereinfachungen im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens 
(entsprechend den jeweils geltenden Vorschriften) zur Verfügung (zur Zeit der Planaufstellung 
Kenntnisgabeverfahren gem. § 51 LBO).  

7.2.4.6  Der redaktionelle Aufbau der Änderung des Bebauungsplanes leitet sich aus der Systematik der 
Rechtsgrundlagen ab.  

7.2.4.7  Um zu einem lesbaren und rechtlich bestimmten Plan zu kommen, wird der Bereich vollständig 
von den Inhalten und den Rechtsgrundlagen des ursprünglichen Planes abgekoppelt. Der geän-
derte Teilbereich stellt damit ein unabhängiges und inhaltlich neu aufgestelltes Planwerk dar. Er 
regelt die bauliche Nutzbarkeit in diesem Bereich abschließend. 

 
7.2.5  Stand vor der Änderung und Erweiterung  
7.2.5.1  Der rechtsverbindliche Bebauungsplan "Gewerbegebiet Mehlis" setzt für den Änderungsbereich 

Ausgleichsflächen mit Pflanzgeboten sowie ein Regenrückhaltebecken fest. Im östlichen Bereich 
sind eine öffentliche Grünfläche mit Pflanzungen (Bäumen) sowie im südlichen Bereich eine Auf-
schüttung als Sichtschutzwall festgesetzt. 

7.2.5.2  Der Erweiterungsbereich ist bisher nicht überplant. Dieser grenzt im Süden an den Änderungsbe-
reich und schließt den sich dort befindlichen landwirtschaftlichen Weg ein.  

 
7.2.6  Stand nach der Änderung und Erweiterung: Planungsrechtliche Festsetzungen  
7.2.6.1  Für den zentralen Bereich der Bebauungsplanänderung ist ein Gewerbegebiet (GE) festgesetzt. 

Auf der Grundlage des § 1 der BauNVO werden innerhalb des gesamten Gebietes Veränderungen 
wie folgt vorgenommen: 

 �� Im Gewerbegebiet erfahren öffentliche Tankstellen einen generellen Ausschluss. Die Erschlie-
ßungssituation und die räumliche Lage im Gemeindegebiet sind nicht geeignet, den durch 
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Tankstellen verursachten Verkehr aufzunehmen. Unbenommen hiervon bleibt die Errichtung 
von Betriebs-Tankstellen. Grundsätzlichen Ausschluss erfährt die in § 8 Abs. 3 Nrn. 3 BauNVO 
angeführte Nutzung: Vergnügungsstätten. Der generelle Ausschluss von Vergnügungsstätten 
wird mit deren extrem störendem Charakter auf das vollständig ländliche Umfeld begründet. 
Außerdem erfahren Werbeanlagen, die nicht an der Stätte der Leistung errichtet werden und 
somit eine eigenständige gewerbliche Hauptnutzung im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO 
darstellen, einen generellen Ausschluss. Das Gebiet soll schwerpunktmäßig Arbeitsplätze im 
produzierenden Gewerbe sichern und schaffen. Werbeanlagen als eigenständige gewerbliche 
Hauptnutzung passen nicht in diese Entwicklung. Außerdem sind Einzelhandelsbetriebe im 
Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 in dem Gebiet nicht zulässig. Allerdings kann Einzelhandel zugelas-
sen werden, sofern das angebotene Sortiment aus eigener Herstellung stammt oder im Zuge 
einer handwerklichen Leistung verbraucht, eingebaut oder auf andere Weise verbraucht wird. 
Die Einzelhandelsnutzung darf den gewerblichen Hauptzweck eines Betriebes jedoch nicht 
übersteigen und muss bezüglich des Arbeitsaufwandes und der Umsatz-Generierung eine 
deutlich untergeordnete Rolle der übrigen betrieblichen Nutzung einnehmen. Als Beispiel sei 
ein Malerbetrieb angeführt, der Ersatzfarbe in kleinen Mengen, im gleichen, möglicherweise 
extra hergestellten Farbton, verkaufen darf. Hiermit wird gewährleistet, dass sich auf der ei-
nen Seite keine Einzelhandelsbetriebe ansiedeln, die störend auf das Gesamtgebiet wirken. 
Auf der anderen Seite erhalten die örtlich ansäßigen Gewerbetreibenden die Möglichkeit ihr 
Warensortiment zu vertreiben. Hierdurch werden die zentralen Versorgungsbereiche des Ortes 
geschützt. Einzelhandel ist außerdem an anderen Stellen des Gemeindegebietes realisierbar.  

7.2.6.2  Die Festsetzungen über das Maß der baulichen Nutzung konzentrieren sich auf das in der 
Baunutzungsverordnung (§ 16 Abs. 3 u. 4 BauNVO) angegebene Erfordernis zur Erlangung der 
Eigenschaften eines Bebauungsplanes im Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB ("qualifizierter Bebau-
ungsplan"). Dabei erhalten diejenigen Größen den Vorzug, die bezüglich ihrer Lesbarkeit unmiss-
verständlich sind. 

 �� Die Festsetzung von Grundflächenzahlen ergibt einen möglichst großen Spielraum bei der Auf-
teilung der Grundstücke und der Verwirklichung von unterschiedlichen Gebäudetypen bzw.  
-anordnungen. Der festgesetzte Wert von 0,80 befindet sich im Rahmen der im § 17 der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) definierten Obergrenzen für Gewerbegebiete. Der Wert 
ermöglicht durch den geringen Flächenverbrauch die Errichtung eines effizienten Gewerbege-
bietes.  

 �� Auf die Festsetzung der Zahl der Vollgeschoße wird verzichtet. Diese Kenngröße ist für die 
Vorgabe der Gebäudehöhe wenig aussagefähig, da in der Planung Gebäude mit gewerblicher 
Nutzung und den damit verbundenen Raumhöhen (Hallen, Verkaufsräume) errichtet werden 
können.  

 �� Die Festsetzung einer Höhe (Gesamthöhe) des Hauptgebäudes schafft einen verbindlichen 
Rahmen zur Umsetzung eines breiten Spektrums an Gebäudeprofilen. Sie ist auch für den Au-
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ßenstehenden (z.B. Kaufinteressenten, Anlieger, etc.) nachvollziehbar und damit kontrollier-
bar. Die erzielbaren Rauminhalte der Gebäude werden auf ein konkretes und den Erfordernis-
sen der gewerblichen Nutzungen entsprechendes Maß festgesetzt. 

 �� Die Höhe von Werbeanlagen ist begrenzt, um das Orts- und Landschaftsbild nicht unange-
messen zu beeinträchtigen. Innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche dürfen Werbean-
lagen die zulässige Gesamthöhe der Hauptgebäude nicht überschreiten. 

  
7.2.6.3  Auf die Festsetzung von maximalen Erdgeschoß-Fußbodenhöhen wird verzichtet. Dadurch ent-

steht ausreichend Flexibilität zur Einstellung der Gebäude im Gelände. Zusätzlich ist damit der 
Anreiz verbunden, zur Optimierung des innergebäudlichen Profils eine moderate Höhenlage des 
Erdgeschoß-Fußbodens zu wählen.  

7.2.6.4  Die festgesetzte abweichende Bauweise ist erforderlich, um im Sinne einer möglichst hohen Fle-
xibilität für die betreffende Grundstücke im Bebauungsplan sowohl eine geschlossene Bebauung 
bis 80,00 m zu ermöglichen, als auch alternativ dazu eine beliebig zu gestaltende offene Bau-
weise.  

7.2.6.5  Die überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) sind so festgesetzt, dass sie in geringfügi-
gem Maße über die mögliche Größe der Gebäude auf Grund der Nutzungsziffern (Grundflächen-
zahlen) hinausgehen. Dadurch entsteht für die Bauherrschaft zusätzliche Gestaltungsfreiheit für 
die Anordnung der Gebäude im Grundstück. Des Weiteren wird die Möglichkeit geschaffen, im 
Rahmen der Vergabe der Grundstücke flexible Aufteilungen durchzuführen. Nebengebäude (z.B. 
Garagen, aber auch Werbeanlagen) sind auch innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
(Baugrenzen) zulässig. Stellplätze und die der Versorgung dienenden Nebenanlagen sind zusätz-
lich auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.  

7.2.6.6  Die Aufnahme einer Wenn-Dann-Festsetzung für zwei erweiterte Baugrenzen dient dazu, dass ei-
ne Überbauung im Bereich der bestehenden Kanäle und Leitungen im zentralen Bereich des 
Plangebietes und im südlichen Bereich im Falle der Beseitigung bzw. des Wegfalls, ermöglicht 
werden kann. Wenn der Umstand der Beseitigung der Leitungen bzw. der Kanäle und damit de-
ren Wegfall im Geltungsbereich eintritt, bilden die erweiterten Baugrenzen in Verbindung mit der 
festgesetzten Baugrenze somit eine durchgehende Baugrenze. Durch die vergrößerten Baufenster 
ergeben sich dann bessere Ausnutzungsmöglichkeiten der Grundstücke und eine höhere Flexibili-
tät hinsichtlich der Situierung der Gebäude.  

7.2.6.7  Der Ausschluss von oberirdischen Niederspannungs-Freileitungen erfolgt aus städtebaulichen 
Gründen. Neben den Anforderungen für die einzelnen Baugrundstücke und Gebäude werden 
dadurch für die Erschließungs-Träger Vorgaben zur Ausführung von (in der Regel neu zu errich-
tenden) Anlagen getroffen, die dazu führen, dass das landschaftliche Umfeld geschützt wird. 
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7.2.7  Infrastruktur  
7.2.7.1  Eine Trafostation ist nicht erforderlich.  

7.2.7.2  Im Plangebiet verlaufen 20-kV-Erdkabel der EnBW Regional AG hin zum örtlichen Umspannwerk, 
eine Telekommunikationsleitung der Deutschen Telekom sowie eine Erdgasleitung der Thüga  
Energienetze GmbH. Die Leitungen sind im Bereich des Gewerbegebietes mit einem Leitungsrecht 
sowie einem Schutzstreifen versehen. Sollten die Leitungen bzw. die Kabel beseitigt werden und 
die überbaubare Grundstücksfläche (Baugrenze) gemäß der erweiterten Baugrenzen vergrößert 
werden, entfallen die Leitungsrechte. 

7.2.7.3  Weiterhin verlaufen im südlichen Bereich des Plangebietes ein Schmutz- und ein Mischwasserka-
nal. Auch diese sind im Bereich des Gewerbegebietes mit einem Leitungsrecht und einem Schutz-
streifen versehen. Sollten die Kanäle verlegt werden und die überbaubare Grundstücksfläche 
(Baugrenze) gemäß der erweiterten Baugrenzen vergrößert werden, entfallen die Leitungsrechte. 

7.2.7.4  Um im Falle einer Teilung des südwestlichen Grundstückes für die entstehenden Grundstücke eine 
Zuleitungsmöglichkeit zum Retentionsbecken für Regenwasser zu schaffen, ist die Eintragung ei-
ner entsprechenden Grunddienstbarkeit auf den Grundstücken, die auf dem Weg hin zum Retenti-
onsbecken liegen, erforderlich. Dieses Überleitungsrecht ist auch im Rahmen privatrechtlicher 
Verträge (Kaufverträge) festzuhalten.  

 
7.2.8  Verkehrsanbindung und Verkehrsflächen 
7.2.8.1  Das auszuweisende Baugebiet ist über die Einmündung in die "Wickenhauser Straße" (K 7946) 

gut an das Verkehrsnetz angebunden. Darüber besteht eine Anbindung an die Bundesstraße 
B 30. Über die "Altshausener Straße" (L 314) und die "Schussentalstraße" (L 317) besteht An-
schluss an die Bundesstraße B 32. Über die Bundesstraßen sind jeweils weitere Anbindungen ge-
geben. 

7.2.8.2  Im Einmündungsbereich in die Erschließungs-Straße im südlichen Bereich sowie im Einmün-
dungsbereich zum bestehenden Gewerbegebiet im östlichen Bereich des Plangebietes ist die Ver-
kehrs-Sicherheit durch die Festsetzung von Sichtflächen gewährleistet.  

7.2.8.3  Die innerere Erschließung des Baugebietes erfolgt über eine Stichstraße, welche in einer Wende-
möglichkeit mündet. Die Wendeschleife im zentralen Bereich des Plangebietes erlaubt ein unein-
geschränktes Befahren mit Lkw bei verlangsamter Geschwindigkeit. Die Regelquerschnitte der 
Wege, der Sichtflächen sowie die Bemessung der Wendemöglichkeit und der Ausrundungen im 
Bereich der Einmündungen sind entsprechend der einschlägigen Richtlinien entworfen.  

7.2.8.4  Im Bereich der neu geplanten Erschließungsstraße ist ein Fußweg vorgesehen. Im Bereich der 
auszubauenden Zufahrt vom bestehenden Gewerbegebiet "Mehlis" her ist ebenfalls ein Fußweg 
geplant.  
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7.2.8.5  Die Festsetzung von Höhenpunkten im Bereich der geplanten Erschließungs-Straßen ist nicht er-
forderlich. Die exakte Planung der Höhenlage der Erschließungs-Anlage wird durch das beauf-
tragte Ingenieurbüro vorgenommen. 
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8  Begründung �² Umweltbericht (§ 2 Abs. 4 und § 2a 
Satz 2 Nr. 2 BauGB und Anlage zu § 2 Abs. 4 und 
§ 2a BauGB) sowie Abarbeitung der Eingriffsrege-
lung des § 1a BauGB, Konzept zur Grünordnung 

  

8.1  Einleitung (Nr. 1 Anlage zu § 2 Abs. 4 sowie § 2a BauGB) 
8.1.1  Kurzdarstellung des Inhaltes und der wichtigsten Ziele der 5. Änderung und Erweiterung 

des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Mehlis" (Nr. 1a Anlage zu § 2 Abs. 4 sowie § 2a 
BauGB)  

8.1.1.1  Durch den Bebauungsplan wird am westlichen Siedlungsrand des Ortsteils Mehlis, Gemeinde 
Baindt, ein Gewerbegebiet ausgewiesen. 

8.1.1.2  Das Plangebiet befindet sich zwischen dem bestehenden Gewerbegebiet "Mehlis" im Osten sowie 
einem Umspannwerk im Westen. Etwa 200 m weiter nordwestlich verläuft die Bundes-Straße 
B 30. Beim Gebiet selbst handelt es sich um Grünland mit eingestreuten Gehölzen sowie offenen 
Gräben, die das im bestehenden Gewerbegebiet anfallende Niederschlagswasser in das Retenti-
onsbecken im nordwestlichen Plangebiet ableiten. Die umliegenden landwirtschaftlichen Flächen 
werden überwiegend ackerbaulich genutzt. 

8.1.1.3  Die überplanten Flächen sind im rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Baindt über-
wiegend als gewerbliche Bauflächen (Planung) dargestellt. Im Osten, zum bestehenden Gewer-
begebiet hin, ist ein Streifen als Ortsrandeingrünung, im Südwesten ein siedlungsnaher Bereich, 
in dem bevorzugt ökologischer Ausgleich stattfinden soll, dargestellt. Auf Grund der Anbindemög-
lichkeit an das bestehende Gewerbegebiet und der zum Teil vorhandenen Erschließungsstraße er-
scheint der überplante Bereich als Standort für Gewerbe geeignet. Der Bereich ist weder expo-
niert, noch greift er unnatürlich in die Landschaft ein. Nutzungskonflikte sind nicht gegeben. Das 
beschränkte Ausmaß der Bebauung ist mit einer organischen Siedlungsentwicklung im Gesamt-
gemeindegebiet vereinbar. 

8.1.1.4  Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient der Ausweisung von gewerblichen Bauflächen zur De-
ckung des Bedarfs. Im gesamten Gemeindegebiet gibt es derzeit keine freien gewerblichen Bau-
plätze. Mit der Erweiterung des Gewerbegebietes "Mehlis" sollen daher gezielt zeitnah gewerbli-
che Weiterentwicklungsmöglichkeiten vornehmlich für ortsansässige Gewerbebetriebe geschaffen 
werden. 

8.1.1.5  Für die 5. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Mehlis" ist eine Um-
weltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen sowie ein Umweltbericht gem. § 2a Satz 2 
Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB zu erstellen. 

8.1.1.6  Der erforderliche naturschutzrechtliche Ausgleich beträgt 326.446 Ökopunkte. Darüber hinaus ist 
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durch die Überplanung einer festgesetzten Ausgleichsfläche diese in Flächengröße und Qualität 
zusätzlich 1:1 an anderer Stelle zu ersetzen (entspricht einer zusätzlichen Flächengröße von 
19.100 m²). Zur Kompensation dieser Eingriffe werden dem Bebauungsplan zwei externe Aus-
gleichsflächen zugeordnet (Ausgleichsfläche 1 auf der Fl.-Nr. 1.108, Gemarkung Baindt, Aus-
gleichsfläche 2 auf einer Teilfläche der Fl.-Nr. 64/1, Gemarkung Berg). 

8.1.1.7  Der Bedarf an Grund und Boden (Geltungsbereich) beträgt insgesamt 2,63 ha, davon sind 
1,35 ha Gewerbegebiet, 0,52 ha Verkehrsflächen und 0,76 ha Grünflächen. 

  
8.1.2  Ziele des Umweltschutzes aus anderen Planungen (Nr. 1b Anlage zu § 2 Abs. 4 sowie 

§ 2a BauGB) 
8.1.2.1  Regionalplan: 

Nach dem Regionalplan der Region Bodensee-Oberschwaben sind regionalplanerische Aussagen 
bzw. Festlegungen nicht berührt. 

8.1.2.2  Flächennutzungsplan: 

Die Gemeinde Baindt verfügt über einen rechtsgültigen Flächennutzungsplan (Fassung vom 
11.12.2004). Die überplanten Flächen werden hierin überwiegend als gewerbliche Bauflächen 
(Planung) dargestellt. Im Osten, zum bestehenden Gewerbegebiet hin, ist ein Streifen als Orts-
randeingrünung, im Südwesten ein siedlungsnaher Bereich, in dem bevorzugt ökologischer Aus-
gleich stattfinden soll, dargestellt. Der Bebauungsplan konkretisiert diese Vorgaben durch Fest-
setzung eines Gewerbegebietes (GE) sowie öffentliche Grünflächen im Osten, Süden und Westen. 
Da die Zielrichtung des rechtsgültigen Flächennutzungsplanes gewahrt bleibt, dessen Darstellung 
darüber hinaus nicht parzellenscharf ist, kann die Abgrenzung als aus dem Flächennutzungsplan 
hergeleitet angesehen werden. Das Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB ist damit er-
füllt. 

8.1.2.3  Landschaftsplan: 

Der Landschaftsplan des Gemeindeverbandes Mittleres Schussental vom Mai 1982 stellt den 
überplanten Bereich sowohl im Bestand als auch im Entwicklungsziel als landwirtschaftlich inten-
siv genutzte Fläche dar. Der aktuelle Flächennutzungsplan beinhaltet jedoch ein aktuelleres land-
schaftsplanerisches Entwicklungskonzept (Plan Nr. 9.1. "Nordraum" vom 31.10.2003). Der über-
plante Bereich wird hierin überwiegend als geplanter Gewerbestandort dargestellt. Diese aktuelle-
re Vorgabe wird durch den Bebauungsplan umgesetzt. 

8.1.2.4  Natura 2000-Gebiete (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB): 

Im Westen und Norden erstrecken sich in einem Mindestabstand von etwa 500 m zum Plangebiet 
Teilflächen des FFH-Gebietes "Schussenbecken und Schmalegger Tobel" (Nr. 8323341). Es han-
delt sich dabei um den "Bampfen" mit seinen Gewässerrandstreifen sowie das dahinter angren-
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zende "Föhrenried". Im Rahmen der Umweltprüfung wurde gem. § 34 Abs. 1 BNatSchG eine Vor-
prüfung zur Verträglichkeit des Vorhabens mit den Schutzgebieten des europäischen Verbundsys-
tems Natura 2000 durchgeführt. Erhebliche Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele 
des oben genannten FFH-Gebietes sind demnach nicht zu erwarten (siehe FFH-Vorprüfung vom 
26.04.2013). Eine weitere Verträglichkeitsprüfung gem. § 34 Abs. 1 BNatSchG ist nicht erforder-
lich. 

8.1.2.5  Weitere Schutzgebiete/Biotope: 

�� Unmittelbar westlich des Plangebietes, auf dem Grundstück des Umspannwerkes, befindet 
sich das gem. § 32 NatSchG BW geschützte Biotop "Hecken beim Umspannwerk westlich 
Schachen" (Nr. 181234360447). Ein weiteres geschütztes Biotop befindet sich etwa 230 m 
nordöstlich des Plangebietes ("Eschengehölz westlich Schachen", Nr. 181234367020). Durch 
umfangreiche Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung können die Beeinträchtigungen 
minimiert werden, so dass eine erhebliche Beeinträchtigung der Biotope nicht zu erwarten ist 
(ausführliche Erläuterung siehe Punkt 8.2.2.1 "Schutzgut Arten und Lebensräume; Biologi-
sche Vielfalt"). 

�� Wasserschutzgebiete sind von der Planung nicht betroffen. 
  
8.2  Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf der Grundlage der Umwelt-

prüfung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB (Nr. 2 Anlage zu § 2 Abs. 4 sowie § 2a BauGB) 
8.2.1  Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands, ein-

schließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst 
werden (Nr. 2a Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB) 

8.2.1.1  Für die Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen sowie die Abarbeitung der Ein-
griffs-/Ausgleichsregelung ist folgender Sachverhalt darzustellen: Bei der westlich des bestehen-
den Gewerbegebietes gelegenen Teilfläche der Fl.-Nr. 562/6, die den überwiegenden Teil des 
Plangebiets einnimmt, handelt es sich um eine in der 4. Änderung des Bebauungsplanes "Gewer-
begebiet Mehlis" festgesetzte Ausgleichsfläche. Da die Ausgleichsfläche �² mit Ausnahme des 
nordwestlichen Bereichs �² baulich überplant wird, ist diese 1:1 in gleicher Qualität an anderer 
Stelle zu ersetzen. Zusätzlich ist der neu hinzukommende naturschutzrechtliche Eingriff in den 
faktischen Bestand zu ermitteln und zu kompensieren.  

8.2.1.2  Schutzgut Arten und Lebensräume; Biologische Vielfalt (Tiere und Pflanzen; § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchst. a BauGB):  

Kriterien zur Beurteilung des Schutzgutes sind die Naturnähe, Empfindlichkeit und der Vernet-
zungsgrad der betrachteten Lebensräume sowie das Vorkommen geschützter oder gefährdeter Ar-
ten bzw. Biotope. 

�� Beim Plangebiet handelt es sich überwiegend um eine Fettwiese mit relativ geringer floristi-
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scher Artenvielfalt (u.a. Glatthafer, Wiesen-Fuchsschwanz, Scharfer Hahnenfuß, Wiesen-
Labkraut, Rot- und Weißklee, Spitzwegerich). Im östlichen und nördlichen Randbereich ver-
läuft ein Wiesengraben, der das im östlich angrenzenden Gewerbegebiet anfallende Nieder-
schlagswasser in das Retentionsbecken im nordwestlichen Plangebiet ableitet. Da der Graben 
und das Becken meist trocken liegen, fehlen Feuchte- und Nässezeiger weitgehend. Es konn-
ten sich hingegen Fettwiesenarten bis auf die Grabensohle sowie in den Beckenbereich hinein 
ausbreiten. Auf Grund des Substrats im Bereich der Beckensohle ist dieser Bereich etwas lü-
ckiger und magerer ausgebildet, wertgebende Arten fehlen jedoch auch hier (so tritt hier das 
Gewöhnliche Ferkelkraut als Zeiger stickstoffarmer Standorte hinzu). 

�� In den Randbereichen der Fettwiese, des Retentionsbeckens und der Gräben befinden sich 
eingestreute Gehölzstrukturen, die auf Grund ihres Alters (die Pflanzmaßnahmen wurden 
1997 umgesetzt) nicht von besonderer naturschutzfachlicher Wertigkeit sind. Entlang des 
Grabens im Westen befindet sich eine Baumreihe aus Erlen, Eichen und Eschen, weiter nörd-
lich ergänzen einzelne Strauchweiden die bachbegleitende Gehölzvegetation. Im Norden, auf 
einer kleinen von Grabenabschnitten begrenzten Fläche, stockt ein kleines, überwiegend von 
Feld-Ahorn und Liguster geprägtes Feldgehölz. Umliegend um das Retentionsbecken stehen 
als Solitärgehölze Zitterpappel und Strauchweiden. Im Südwesten und Süden (entlang des 
Weges) befinden sich einzelne überwiegend von Esche, Eiche, Buche, Vogelkirsche, Hasel, 
Hundsrose und Hartriegel geprägte Gehölzgruppen. 

�� Im nördlichen Bereich ragen eine Ackerfläche sowie ein Wiesenweg in das Plangebiet hinein. 
Auch die weiteren umliegenden Freiflächen werden überwiegend ackerbaulich genutzt. Un-
mittelbar westlich des Plangebietes grenzt das Gelände eines Umspannwerks an, das zum 
Plangebiet hin durch eine biotopkartierte, dichte Hecke (überwiegend mit Hasel, Hainbuche, 
Weißdorn) abgegrenzt ist. Östlich des Plangebiets schließt das bestehende Gewerbegebiet 
"Mehlis" an. Mit in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes einbezogen wurden der südlich 
an dieses anschließende, als Rasenfläche ausgebildete Sichtschutzwall (mit noch relativ jun-
gen, ebenfalls 1997 gepflanzten Obstbäumen) und die asphaltierte Straße zwischen dem 
Plangebiet und der Kreisstraße 7946. 

�� Das Plangebiet ist nach dem Zielartenkonzept des Landkreises Ravensburg als Lebensraum 
der Priorität 1 für die Feldlerche kartiert. Auf Grund der Kulissenwirkung durch die angrenzen-
de Bebauung (Umspannwerk im Westen, Gewerbebetriebe im Osten) sowie die Gehölze im 
Plangebiet kann ein Brutvorkommen dieser Offenland-Art im Plangebiet ausgeschlossen wer-
den. Gemäß aktueller Kartierung der Unteren Naturschutzbehörde befindet sich das nächste 
bekannte Brutvorkommen der Feldlerche etwa 300 m südöstlich des Plangebietes. 

�� Trotz der Nutzung und Pflege der Fläche zu "Naturschutzzwecken" (festgesetzte Ausgleichsflä-
che) ist deren naturschutzfachliche Wertigkeit auf Grund der "kurzen" Entwicklungszeit, des 
junges Alters der Gehölze, des geringen floristischen Artenspektrums und der teilweise auftre-
tenden Störungen (durch Gewerbelärm, Spaziergänger mit Hunden) eingeschränkt. Eine bo-
tanische und/oder faunistische Bestandsaufnahme wurde nicht durchgeführt, da es keinerlei 
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Hinweise auf besondere Artenvorkommen (Arten der "Roten Liste", gesetzlich geschützte Ar-
ten, lokal oder regional bedeutsame Arten) gibt und diese auf Grund der o.g. Vorbelastungen 
auch nicht zu erwarten sind. Auf Grund der extensiven Nutzung der Fläche bietet sie jedoch 
Lebensräume für Ubiquisten und Kulturfolger, wodurch der Fläche für das Schutzgut insge-
samt dennoch eine mittlere Wertigkeit zukommt. 

  
8.2.1.3  Schutzgut Boden und Geologie (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB):  

Kriterien zur Beurteilung des Schutzgutes sind die Funktionen des Bodens als Standort für Kultur-
pflanzen und für natürliche Vegetation, als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf sowie als Filter 
und Puffer für Schadstoffe. Auch die Empfindlichkeit des Bodens, der Natürlichkeitsgrad des Bo-
denprofils und der geologischen Verhältnisse sowie eventuell vorhandene Altlasten werden als 
Beurteilungskriterien herangezogen. Darüber hinaus wird die Eignung der Flächen für eine Be-
bauung bewertet.  

�� Das Plangebiet befindet sich aus geologischer Sicht in der weiträumigen Moränenlandschaft 
des Voralpenlandes. Die Hangflanken des Schussentales bestehen aus Grundmoränenmaterial 
der Würmeiszeit. Im Bereich des Plangebietes sind diese von spätglazialen Terrassensanden 
und Terrassenkiesen überdeckt. Eine Mutterbodenschicht schließt die Schichtung ab. Im un-
mittelbaren Bereich der südlich angrenzenden, bestehenden Straße ist mit künstlichen Auffül-
lungen zu rechnen (siehe auch geotechnisches Gutachten der BauGrund Süd, Gesellschaft für 
Bohr- und Geotechnik mbH vom 28.11.2012). 

�� Als hauptsächlich vorkommender Bodentyp sind Parabraunerden anzunehmen. Die im Plan-
gebiet bis zu 40 cm mächtige Mutterbodenschicht besteht aus schwach feinsandigem und 
schwach tonigem bis tonigem Schluff. Bei den bis zu 3,10 m mächtigen Terrassensanden 
handelt es sich um schluffige bis stark schluffige, schwach mittelsandige Feinsande. Die Bö-
den des Plangebiets sind überwiegend unversiegelt und werden landwirtschaftlich extensiv 
genutzt (Fettwiese). Im Bereich des Retentionsbeckens, der Gräben, der südlich verlaufenden 
Straße und des leicht aufgeschütteten Sichtschutzwalls sind die Böden durch Abgrabungen, 
Aufschüttungen und/oder Versiegelungen in ihrem natürlich Bodengefüge gestört bzw. voll-
ständig zerstört. 

�� Die offenen, landwirtschaftlich genutzten Böden zeichnen sich durch eine mittlere Boden-
fruchtbarkeit aus und sind daher ein als durchschnittlich zu bewertender landwirtschaftlicher 
Ertragsstandort. Sie weisen gute Filter- und Puffereigenschaften auf (Einstufung dieser Bo-
denfunktion als "hoch" gemäß Bodenfunktionskarte vom Landesamt für Geologie). Auch ihre 
Bedeutung als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf ist hoch. 

�� Hinweise auf Altlasten gibt es nicht. Die Flächen sind aus geologischer Sicht für eine Bebau-
ung geeignet. Mit landschaftstypischen und ortsüblichen Erschwernissen bei der Ausführung 
der Baumaßnahmen muss jedoch gerechnet werden (siehe o.g. geotechnisches Gutachten). 
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8.2.1.4  Schutzgut Wasser (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB):  

Kriterien zur Beurteilung des Schutzguts Wasser sind zum einen die Naturnähe der Oberflächen-
gewässer (Gewässerstrukturgüte und Gewässergüte), zum anderen die Durchlässigkeit der Grund-
wasser führenden Schichten, das Grundwasserdargebot, der Flurabstand des Grundwassers, die 
Grundwasserneubildung sowie �² abgeleitet aus den genannten Kriterien �² die Empfindlichkeit 
des Schutzgutes Wasser gegenüber Beeinträchtigungen durch das Vorhaben. 

�� Natürliche Oberflächengewässer kommen im Plangebiet sowie dessen unmittelbaren räumli-
chen Umfeld nicht vor. Im östlichen und nördlichen Randbereich des Plangebiets verläuft ein 
Entwässerungsgraben, der das im östlich angrenzenden Gewerbegebiet anfallende Nieder-
schlagswasser in das Retentionsbecken im nordwestlichen Plangebiet ableitet. Beide liegen 
meist trocken. 

�� Gemäß dem geotechnischen Gutachten der BauGrund Süd, Gesellschaft für Bohr- und Geo-
technik mbH vom 28.11.2012 konnte zum Zeitpunkt der Ausführung der Baggerschürfe am 
16.11.12 in keinem der Schürfe der Zulauf von Grund- oder Schichtwasser festgestellt wer-
den. Insofern besteht eine eher geringe Empfindlichkeit des Schutzgutes Wasser gegenüber 
Beeinträchtigungen. Zur Endtiefe der Baggerschürfe hin wurde jedoch eine Zunahme des 
Feuchtigkeitsgehaltes der Terrassensande festgestellt. Die feinkörnige Variante des Terras-
sensandes, die im Untersuchungsgebiet angetroffen wurde, weist erfahrungsgemäß eine ge-
ringe Durchlässigkeit für eintreffendes Niederschlagswasser auf. 

  
8.2.1.5  Wasserwirtschaft (Wasser; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

Die für die Wasserwirtschaft wichtigen Gesichtspunkte sind die Versorgung des Plangebietes mit 
Trinkwasser, die Entsorgung von Abwässern, die Ableitung bzw. Versickerung von Niederschlags-
wasser sowie eventuell auftretendes Hangwasser oder Hochwasser von angrenzenden Gewässern, 
das zu Überflutungsproblemen im Plangebiet führt.  

Im östlichen und nördlichen Randbereich des Plangebiets verläuft ein Entwässerungsgraben, der 
das im östlich angrenzenden Gewerbegebiet anfallende Niederschlagswasser in das Retentionsbe-
cken im nordwestlichen Plangebiet ableitet. Das benachbarte Gewerbegebiet wird demzufolge im 
Trenn-System entwässert. 

  
8.2.1.6  Schutzgut Klima/Luft; Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a und  h 

BauGB): 

Kriterien zur Beurteilung des Schutzguts sind die Luftqualität sowie das Vorkommen von Kaltluf-
tentstehungsgebieten und Frischluftschneisen.  

�� Das Plangebiet liegt innerhalb des Klimabezirks "Schwäbisches Alpenvorland". Dieses ist im 
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Allgemeinen durch kühle Winter, mäßig warme Sommer, relativ hohe Niederschläge (vor al-
lem als Schauerregen im Sommer) sowie eine mittellange Vegetationsperiode gekennzeich-
net. Die Jahresniederschläge bewegen sich im Bereich um 850 mm, die Jahresmitteltempera-
tur ist für Baindt mit 8,6 C° angegeben. Das Schussental, an dessen östlicher Hangflanke sich 
das Plangebiet befindet, ist übergeordnet als Gebiet mit schlechter Durchlüftung und hoher 
Inversionshäufigkeit (über 200 Tage pro Jahr) klassifiziert.  

�� Die offenen Flächen des Plangebiets dienen der lokalen Kaltluftproduktion, während die Feld-
gehölze Frischluft produzieren. Lokale Luftströmungen und Windsysteme können sich auf 
Grund des gering bewegten Reliefs nur relativ schwach ausbilden. Daher besteht nur eine ge-
ringe Empfindlichkeit gegenüber kleinklimatischen Veränderungen (z. B. Aufstauen von Kalt-
luft). 

�� Es liegen keine Messdaten zur Luftqualität vor. Es kann aber von einer im ländlichen Raum 
allgemein guten Luftqualität ausgegangen werden. Die nächste stärkere Luftschadstoff-
Emissionsquelle stellt die etwa 200 m weiter nordwestlich verlaufende Bundes-Straße B 30 
dar. Durch die landwirtschaftliche Nutzung kann es zeitweise zu belästigenden Geruchs- oder 
Staubemissionen kommen (z.B. Ausbringen von Flüssigdung oder Pflanzenschutzmitteln). 

  
8.2.1.7  Schutzgut Landschaftsbild (Landschaft; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB):  

Kriterien zur Bewertung des Schutzguts sind die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft. 
Die Einsehbarkeit in das Plangebiet, Blickbeziehungen vom Gebiet und angrenzenden Bereichen 
in die Landschaft sowie die Erholungseignung des Gebietes werden als Nebenkriterien herange-
zogen.  

�� Das Gemeindegebiet von Baindt befindet sich überwiegend im Landschaftsraum des östlichen 
Bodenseebeckens, im wichtigsten Zweigbecken des Rheingletschers, der Schussenzunge. Das 
Plangebiet selbst befindet sich an der östlichen Hangflanke des weiträumigen Schussentals. 
Es ist durch das bestehende Gewerbegebiet "Mehlis" im Osten, eine einspurige asphaltierte 
Straße im Süden, ein Umspannwerk mit einer dichten Hecke zum Plangebiet hin im Westen 
sowie eine (teils in das Plangebiet hineinragende) Ackerfläche im Norden begrenzt. Im Süd-
osten (südlich des bestehenden Gewerbegebiets) sind der mit Obstbäumen bepflanzte Sicht-
schutzwall und die Straße zwischen Plangebiet und der Kreisstraße 7946 mit in den Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes einbezogen. Im weiteren Umfeld schließen sich ausgedehnte 
landwirtschaftliche Fluren an (überwiegend Ackerbau). Etwa 200 m weiter nordwestlich ver-
läuft die Bundes-Straße B 30. Das Plangebiet weist ein minimales, vor Ort kaum wahrnehm-
bares Gefälle Richtung Westen zum Schussental hin auf (zwischen 453,00 und 485,50 m 
über NN). 

�� Das Plangebiet selbst ist überwiegend als Grünland ausgebildet. Im Westen verläuft ein von 
Gehölzen begleiteter Wiesengraben, der sich bis in das nordwestliche Plangebiet zieht, wo er 
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in ein Retentionsbecken mündet. Weitere Gehölze (Einzelgehölze, Gehölzgruppen) säumen 
den Retentionsbereich sowie die Wiesenfläche in den Randbereichen. Gegenüber den umlie-
genden, landwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen weist das Plangebiet somit ein an 
Landschaftselementen deutlich strukturreicheres Erscheinungsbild auf. 

�� Vom Plangebiet aus bestehen Richtung Südwesten und Westen Blickbezüge, die über die an-
grenzenden landwirtschaftlichen Flächen, den Ortsteil Niederbiegen bis hin zur westlichen, 
überwiegend bewaldeten Hangflanke des Schussentals reichen. Das Plangebiet wird vor allem 
von der im Süden verlaufenden Straße, die als Radweg ausgewiesen ist und auch von Spa-
ziergängern genutzt wird, als Teil der landschaftlich erlebbaren Kulisse wahrgenommen. 

�� Auf Grund des Strukturreichtums auf der Fläche, jedoch auch unter Berücksichtigung der Vor-
belastung durch die einengende Wirkung der baulichen Anlagen im Osten und Westen, 
kommt dem Gebiet eine mittlere Bedeutung für das Landschaftsbild zu. 

  
8.2.1.8  Schutzgut Mensch (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. c BauGB):  

Kriterien zur Beurteilung des Schutzguts sind gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie die 
Erholungseignung des Gebietes.  

�� Das Plangebiet wird derzeit überwiegend landwirtschaftlich extensiv genutzt. Von der etwa 
200 m weiter nordwestlich verlaufenden Bundes-Straße B 30 sowie dem östlich angrenzenden 
Gewerbegebiet gehen Lärm-Emissionen aus. Innerhalb des bestehenden Gewerbegebietes im 
Osten findet betriebsbezogenes Wohnen statt, zudem befinden sich dort erschütterungsemp-
findliche Anlagen (z.B. CNC-Fräsen). Weitere Wohnnutzungen liegen etwa 150 m nordöstlich 
des Plangebietes. Derzeit liegen keine Nutzungskonflikte vor. 

�� Die im Süden verlaufende Straße ist als Radweg ausgewiesen. Die Straße wird auch von nah-
erholungssuchenden Spaziergängern regelmäßig frequentiert. 

  
8.2.1.9  Schutzgut Kulturgüter (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. d BauGB): 

Es befinden sich keine Baudenkmäler im überplanten Bereich. Nach jetzigem Kenntnisstand lie-
gen auch keine Bodendenkmäler im Wirkbereich der Planung. 

8.2.1.10  Erneuerbare Energien (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. f BauGB):  

Im Hinblick auf eine nachhaltige Energieversorgung ist die Erhöhung des Anteils Erneuerbarer 
Energien zur Gewinnung von Wärme oder Strom anzustreben. Alternative Energiequellen können 
auf umweltschonende Weise einen Beitrag zur langfristigen Energieversorgung leisten. 

�� Der Bereich weist (hinsichtlich einer möglichen Gewinnung von Sonnenenergie) ein minimales 
Gefälle Richtung Westen auf. 
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�� Nach der Karte "Hydrogeologische Kriterien zur Anlage von Erdwärmesonden in Baden-
Württemberg" ist der Untergrund im Plangebiet aus hydrogeologischer Sicht für den Bau und 
den Betrieb von Erdwärmesonden eingeschränkt günstig. 

  
8.2.1.11  Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, 

Luft, Klima, Landschaft, biologische Vielfalt, Mensch, Kulturgüter (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. i 
BauGB):  

Soweit Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern bestehen, wurden diese bei der 
Abarbeitung der einzelnen Schutzgüter angemerkt. 

  
8.2.2  Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

(Nr. 2b Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB) 
8.2.2.1  Schutzgut Arten und Lebensräume; Biologische Vielfalt (Tiere und Pflanzen; § 1 Abs. 6 Nr. 7 

Buchst. a BauGB): 

�� Die geplante Bebauung führt teils zu Eingriffen in die o.g. Lebensräume. Die artenarme Fett-
wiese wird als Lebensraum größtenteils zerstört. Ebenso werden einzelne der noch recht jun-
gen Gehölze, vor allem entlang der Entwässerungsgräben sowie im Süden entlang der Straße 
für deren Verbreiterung gerodet. Um artenschutzrechtliche Konflikte zu vermeiden, sollten die 
Gehölze, die baubedingt nicht erhalten werden können, gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG in der 
Zeit vom 01.10. bis 28. (29.)02. gerodet werden. Der Retentionsbereich mit einem Teil seiner 
begleitenden Gehölzstrukturen sowie die Wiesengräben (mit Ausnahme einzelner zu errich-
tender Überfahrten) bleiben hingegen erhalten. Auf Grund der nicht allzu hohen naturschutz-
fachlichen Wertigkeit der baulich überplanten Lebensräume werden hiervon voraussichtlich 
keine wertgebenden Arten sondern lediglich Ubiquisten und Kulturfolger betroffen sein. 

�� Da sich gemäß der aktuellen Kartierung der Unteren Naturschutzbehörde das nächste bekann-
te Brutvorkommen der Feldlerche etwa 300 m südöstlich des Plangebiets befindet, wird dieses 
weder baubedingt (durch Überbauung der Brutstätte) noch anlagenbedingt (durch die von 
den geplanten Baukörpern ausgehende Kulissenwirkung) betroffen sein. Insofern treten keine 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG ein. Vorgezogene Ausgleichs-
maßnahmen (CEF-Maßnahmen) nach § 44 Abs. 5 BNatSchG sind daher nicht erforderlich. Da 
die von der Kulissenwirkung der geplanten Baukörper beeinträchtigten angrenzenden Offen-
landflächen jedoch potentiellen Lebensraum für Bodenbrüter wie die Feldlerche darstellen, ist 
dem Bebauungsplan etwa 2 km nördlich des Plangebietes eine naturschutzrechtliche Aus-
gleichsfläche zugeordnet, auf welcher artspezifische Maßnahmen umgesetzt werden (Extensi-
vierung und Wiedervernässung von Grünland, siehe hierzu Punkt "Geplante Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der Auswirkungen/Abarbeitung der Eingriffsre-
gelung"). 
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�� Um das Ausmaß des Lebensraum-Verlustes zu reduzieren und einen Teil der biologischen 
Vielfalt zu erhalten, sind verschiedene Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung festge-
setzt. In den Randbereichen des geplanten Gewerbegebiets werden �² mit Ausnahme im Nor-
den, wo gemäß Flächennutzungsplan eine gewerbliche Erweiterungsmöglichkeit besteht �² die 
bestehenden Bäume, soweit baubedingt möglich, als zu erhaltend festgesetzt, da diese ge-
genüber neu gepflanzten Bäumen einen höheren Lebensraumwert aufweisen. Zur Schaffung 
weiterer gehölzgeprägter Lebensräume im Übergang zur freien Landschaft werden auf den 
Grünflächen weitere Bäume und Sträucher sowie �² umliegend um das Retentionsbecken �² 
zwei Feldgehölze/-hecken gepflanzt. Weitere Baumpflanzungen sind auf den gewerblichen 
Bauflächen geplant.  

�� Für die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern sind standortgerechte heimische Gehölze zu 
verwenden. Dies verbessert das Lebensraum-Angebot vor allem für Kleinlebewesen und Vögel, 
denn einheimische Pflanzen bilden die Grundlage vieler Nahrungsketten. Ihre Verwendung 
dient daher auch der Erhaltung oder Verbesserung des Lebensraumes für Kleinlebewesen. Zum 
Schutz nachtaktiver Insekten wird festgesetzt, dass als Außenbeleuchtung nur mit Lichtstrahl 
nach unten gerichtete, vollständig insektendicht eingekofferte (staubdichte) LED-Lampen ver-
wendet werden dürfen. Der Einsatz von Skybeamern, blinkende, wechselnd farbige Anzeigen 
sowie die flächenhafte Beleuchtung der Fassaden sind zum Schutz nachtaktiver Insekten und 
von Zugvögeln ausgeschlossen. Um fehlgeleitete Eiablagen von wassergebundenen Insekten 
zu minimieren, sind nur Photovoltaik-Module zu verwenden, die weniger als 8 % Licht polari-
siertes reflektieren (je Solarglasseite 4 %). Dies wird von Elementen erfüllt, die entspiegelt 
und monokristallin sind und deutliche Kreuzmuster aufweisen. Elemente aus Strukturglas be-
sitzen im Vergleich zu Floatglas deutliche Vorteile. Durch die Festsetzung einer Grünfläche im 
Übergang zu dem Umspannwerk im Westen kann zwischen dem geplanten Gewerbe und der 
biotopkartierten Hecke ein mind. 20 m breiter Pufferstreifen geschaffen werden. Sollten im 
Bereich der Zufahrtsstraße (d.h. auf Höhe des bestehenden Gewerbegebietes) weitere Bäume 
für die Verbreiterung der Straße gerodet werden müssen, sind diese durch neu zu pflanzende 
standortgerechte Bäume zu ersetzen. 

�� Nach Betrachtung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen kann der Eingriff in das 
Schutzgut Arten und Lebensräume insgesamt als mittel bis hoch bewertet werden. 

 
  Auslösender Wirkfaktor Auswirkung auf das Schutzgut Wertung (+ pos./ 

�± neg./ 0 neutral) 

  baubedingt   
  Baustellenverkehr, Betrieb von Baumaschi-

nen 
Belastung durch Lärm und Erschütterungen, 
Staub- und u.U. auch Schadstoffemissionen 

�² 

  Baustelleneinrichtungen, Bodenablagerun-
gen, Baustraßen 

Verlust von Grünland mit eingestreuten Gehölzen �² 
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  anlagenbedingt   
  Errichtung der Gebäude und Bau der Stell-

plätze, Hof-, Lager- und Verkehrsflächen 
Verlust von Lebensräumen �² �² 

  Anlage von Grünflächen von Gehölzpflan-
zungen 

Schaffung von Ersatzlebensräumen +  

  betriebsbedingt   
  Gewerbeausübung u.U. Beeinträchtigung scheuer Tiere �² 
  Lichtemissionen Beeinträchtigung nachtaktiver Insekten �² 
 

8.2.2.2  Schutzgut Boden und Geologie (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

�� Die landwirtschaftlichen Ertragsflächen mittlerer Wertigkeit gehen verloren. Während der Bau-
zeit wird ein großer Teil der Bodenflächen für Baustelleneinrichtungen und Baustraßen bean-
sprucht sowie durch Staub- und u.U. auch Schadstoffemissionen belastet. Es kommt zu Bo-
denabtragungen und -aufschüttungen, was eine Veränderung des ursprünglichen Bodenprofils 
und -reliefs zur Folge hat und stellenweise zu Bodenverdichtungen führt. 

�� Die durch die geplanten Baukörper, Außenanlagen und Verkehrsflächen entstehende Versie-
gelung führt zu einer Beeinträchtigung der vorkommenden Böden. In den versiegelten Berei-
chen kann keine der Bodenfunktionen (Standort für Kulturpflanzen, Filter und Puffer, Aus-
gleichskörper im Wasserhaushalt) mehr wahrgenommen werden. Durch die Ausweisung des 
Gewerbegebiets können insgesamt bis zu 1,43 ha des Baugebietes versiegelt werden (Ver-
kehrsflächen plus Gewerbegebiet mit einer festgesetzten GRZ von 0,80). 

�� Durch geeignete Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung können die entstehenden Be-
einträchtigungen des Schutzgutes Boden reduziert werden. Für Stellplätze, Zufahrten und an-
dere untergeordnete Wege sind wasserdurchlässige (versickerungsfähige) Beläge vorgeschrie-
ben, um die Versiegelung der Freiflächen zu minimieren und damit die Wasseraufnahmefä-
higkeit des Bodens weitestgehend zu erhalten. Zum Schutz des Bodens vor Verunreinigungen 
werden Oberflächen aus Zink, Titan-Zink, Kupfer oder Blei für alle baukonstruktiven Elemente, 
die großflächig mit Niederschlagswasser in Berührung kommen, ausgeschlossen. Das Boden-
management, mit dem Ziel eines fachgerechten und schonenden Umgangs mit dem Boden in 
der Bauausführung, erfolgt in enger Abstimmung mit dem Sachbereich Bodenschutz des 
Landratsamtes Ravensburg. Trotz der Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung, welche 
die entstehenden Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden reduzieren, ist die Eingriffsstärke 
auf Grund des hohen Versiegelungsgrades erheblich. 
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  Auslösender Wirkfaktor Auswirkung auf das Schutzgut Wertung (+ pos./ 
�± neg./ 0 neutral) 

  baubedingt   
  Baustellenverkehr, evtl. Unfälle Eintrag von Schadstoffen �² 
  Lagerung von Baumaterial, Baustellenein-

richtungen (Wege, Container) 
partielle Bodenverdichtung, evtl. Zerstörung der 
Vegetationsdecke/Freilegen des Oberbodens 

�² 

  Bodenabbau, -aufschüttungen und Boden-
transport 

stellenweise Bodenverdichtung, Zerstörung des 
ursprünglichen Bodenprofils 

�² �² 

  anlagenbedingt   
  Errichtung der Gebäude und Bau der Stell-

plätze, Hof-, Lager- und Verkehrsflächen 
Bodenversiegelung �² ursprüngliche Boden-
Funktionen gehen verloren 

�² �² 

  gesamte Flächenbeanspruchung Verlust offenen belebten Bodens �² �² 
  betriebsbedingt   
  Verkehr, Gewerbeausübung Eintrag von Schadstoffen �² 
 

8.2.2.3  Schutzgut Wasser (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

�� Die offenen Wiesengräben bleiben mit Ausnahme einzelner Überfahrten ebenso wie das Re-
tentionsbecken erhalten. Da die künstlich angelegten Gräben meist trocken liegen, ergeben 
sich durch die geplanten Überfahrungen keine erheblichen Beeinträchtigungen. 

�� Die geplante gewerbliche Bebauung hat eine Veränderung des Wasserhaushaltes zur Folge. 
Die Versickerungsleistung und damit auch die Grundwasserneubildungsrate nehmen ab, da 
Flächen versiegelt werden. Da die anstehenden offenen Böden jedoch als gering versicke-
rungsfähig gelten und das anfallende Niederschlagswasser durch das gewählte Entwässe-
rungskonzept (siehe nachfolgenden Punkt zur Wasserwirtschaft) zu großen Teilen im örtlichen 
Wasserkreislauf verbleibt, sind trotz der Versiegelungsmöglichkeit von 1,43 ha keine erhebli-
chen Auswirkungen auf das Schutzgut zu erwarten. Eingriffe in das Grundwasser sind nach 
den Ergebnissen des geotechnischen Gutachtens nicht zu erwarten. 

�� Für Stellplätze, Zufahrten und andere untergeordnete Wege sind ausschließlich teilversiegelte 
(versickerungsfähige) Beläge zulässig, um die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens soweit 
wie möglich zu erhalten und Beeinträchtigungen der Grundwasserneubildungsrate zu reduzie-
ren. Oberflächen aus Zink, Titan-Zink, Kupfer oder Blei werden ausgeschlossen, um das 
Grundwasser vor Verunreinigungen zu schützen. 
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  Auslösender Wirkfaktor Auswirkung auf das Schutzgut Wertung (+ pos./ 
�± neg./ 0 neutral) 

  baubedingt   
  Baustellenverkehr bei u.U. freiliegendem 

Grundwasser 
Schadstoffeinträge �² 

  Lagerung von Baumaterial/Boden, Baustel-
leneinrichtungen (Container) 

Bodenverdichtung, reduzierte Versickerung und 
mehr oberflächiger Abfluss von Niederschlags-
wasser 

�² 

   

 

anlagenbedingt 

  

  Errichtung der Gebäude und Bau der Stell-
plätze, Hof-, Lager- und Verkehrsflächen 

durch Flächenversiegelung reduzierte Versicke-
rung von Niederschlagswasser im Gebiet, Verrin-
gerung der Grundwasserneubildungsrate 

�² 

  betriebsbedingt   
  Verkehr, Gewerbenutzung Schadstoffeinträge �² 
 

8.2.2.4  Wasserwirtschaft (Wasser; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

�� Für das neue Baugebiet erfolgt ein Anschluss an die gemeindliche Trinkwasserversorgung. Bei 
Verwirklichung des Gewerbegebiets fallen Abwässer in Form von Schmutzwasser (gewerbliche 
Abwässer sowie belastetes Niederschlagswasser) und unbelastetem Niederschlagswasser (von 
den Dächern) an.  

�� Die Entsorgung der Abwässer (Schmutzwasser) erfolgt durch den Anschluss an das Netz des 
Abwasserzweckverbandes Berg. Das im Baugebiet über die Dachflächen anfallende unbelaste-
te Niederschlagswasser wird über die bestehenden Gräben in das Retentions-/ Versickerungs-
becken eingeleitet. Auch in den Gräben erfolgt bereits eine gewisse Versickerung. Die Versi-
ckerung von Regenwasser über Sickerschächte ist nicht zulässig. Das auf den Hofflächen an-
fallende möglicherweise belastete Niederschlagswasser wird hingegen in die Mischwasserka-
nalisation abgeleitet. 

  
8.2.2.5  Schutzgut Klima/Luft; Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a und  h 

BauGB): 

�� Durch die Überbauung der Grünlandfläche sowie die Rodung der Gehölze wird die Kalt- und 
Frischluftentstehung im Plangebiet unterbunden und auf die angrenzenden Offenflächen be-
schränkt. Innerhalb des neuen Baugebietes wird durch die zu erwartende Versiegelung die 
Wärmeabstrahlung begünstigt und die Verdunstung eingeschränkt. Die dadurch verursachte 
thermische Belastung bedingt ein etwas ungünstigeres Kleinklima. Für die Durchlüftung des 










































































